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Mit Nach Weisungen ergänzender Gesetze und Vorschriften»

(Die Ziffern, von welchen keine andere Bedeutung angegeben ist, verweisen auf die Paragraphen - Zahl des 

Statuts. M. C. heifst Minister-Comite, M, R. Minister-Rescript, C. R. Curatorischcs Rescript.)

A.
Abgaben, keine andere sollen erhoben werden, 

als diejenigen, welche gesetzlich verordnet 
sind. Sen. Uk. 26. Sept. 1780* Im. Uk. 
vom 16. Aug. I802.

— Freiheit der Professoren, Lehrer und Be­

amten. io­
— Freiheit der Universitäts-Gerichtsbarkeit.

151. < t
Abgang der Studierenden, 189.
Abo, der Besuch dieser Universität wird allen 

Russischen -Unterthanen erlaubt. Im. Uk. 

vom 11. Febr. 1811 > C. R. 2i-Febr. No. 62. 
Abstimmungen, 164, 198? 199« 
Abschied, 42, 129.

(1) Jedem Professor und Lehrer ist gestattet, 
spätestens 3 Monate vor Ablauf seines Cur-

• • - ■ k*

sus um den Abschied zu bitten. Befehl der 
Ober - Schuldirection vom 6. Oct. und 1. 
Dec. 1804; C. R. 9. Dec., No. 240 und C. 
R. 6. April 1809, No. 72.

(0 In den Abschieds-Attestaten der Pensionir- 
ten ist anzuzeigen, wieviel Pension, und 
auf wessen Befehl selbige ihnen bestimmt 
worden. Sen. Uk. ю. Dec. 1810; M. R. 31. 
Dec. 1810, No. 2026 und C. R. 3. Jan. 
ign, No. 2.

(3) In den Unterlegungen eine Dienstentlas­
sung mit Beibehaltung des Gehalts betref­
fend , soll das Quantum des bezogenen Ge­
halts angezeigt werden. Allerh. Bef. laut M.R. 

31. Oct. 1816, No. 3481; C. R. 3.N0V. 265. 
Abzug vom Gehalte, s. Centenal.

Wer nicht wegen Ersatz von Summen zur 
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rechten Zeit unterlegt > büfst solches durch 

Abzug vom Gehalte. C. R. 21. Aug. 1822, 
No. 460.

Abzugsfreiheit der Professoren und Beam­
ten, и.

Acten, im Original an die Ober-Instanz, ig2. 
— Extracte an den Senat, 213.
Ad reis-Gale nder. Die Berichte hiezu müs­

sen bei dem Herrn Minister der geistlichen 
Angelegenheiten und der Volks-Aufklärung 
vor dem Decbr. und vor dem Junius eines 
jeden Jahres eingehen. Diejenigen aber, 
welche diese Listen nicht zur vorgeschriebe­
nen Zeit senden, sollen vom Herrn Minister 
der geistlichen Angelegenheit und derVolks- 
Aufklärung in Gemäfsheit des Allerh., in 
dem Uk. vom 19. July igil ausgedrückten 
Befehls, Sr. Majestät dem Kaiser denunciirt 
werden. Sen. Uk. vom 19. July 1811, 26. 
Nov. 1815 und 11. Oct. 1820; M. M. 8-

• Sept. 1821, No. 2857; G. R. 10. Sept. 1821, 
No. 536; Sen. Uk. 3 1. Oct. iß21 M. R. 26.. 
Nov. 1821? 3719* G. R.

Advocate n, 170.
Amt. Anstellung dazu: 2, 35. s. Kopfsteuer.

(1) Niemand soll ohne besondern Befehl der 
Obern bei einer Behörde eines andern 
Departements ein Amt annehmen, oder 
auch sonst zwei oder mehrere Stellen zu­
gleich bekleiden. M. R. 12-Mai igio-

(2) Alle Schul-Beamte sollen bei dem Antritte 
ihres Amtes den gewöhnlichen Eid leisten. 
Extract aus dem Journal der Ober-Schul- 
direction vom 1. Dec. 1810 und C. R. vom 

27. Jan. 1811» №>. 32.
(3) Neu angestellte und versetzte Lehrer kön­

nen den dritten Theil ihres Gehalts voraus 
bekommen. Sen. Uk. 3. März 1765.

(4) Wegen Ertheilung eines andern Amtes an 
einen, dem Gerichte übergebenen und 
noch nicht freigesprochenen Beamten, ist 
keine Vorstellung zu machen. Vo&chrift 

der Minister - Comite, M. R. 13. Juni 1814» 
No. 1801; C. R. 16. Juni 1814, No. 143.

(5) Wenn Personen, die durch das Allerh. 
pnadenmanifest von gerichtl. Inquisition 
befreiet worden sind , im Dienst angestellt 
werden, soll bei der Heroldie angezeigt 
werden, weshalb und wo eie unter Inqui­
sition gewesen und wie weit letztere ge­

diehen. Sen. Uk. 28- July 1803.
(6) Den. Vorstellungen zur Dienstanstellung 

von Personen aus steuerpflichtigen Ständen 
müssen die Documente, vermöge welcher, 
sie befreit sind, in Originalien beigefügt 
werden. M. R. 21. Jan. 1815, No. 158, 
C. R. 22. Jan. 1815, No. 16.

(7) Allerh. Befehl 1. Reser, des Gen. Feldmar­
schalls Fürsten Soltikow, an den Minister 
der Volks-Aufklärung vom 23. Dec. i8fj> 
dafs von nun an kein Beamter zu zwei 
oder drei Posten, mit besonderm Gehalte 
für jede Stelle, angestellt werden soll. M. 

R. 26. Dec. 1815, No. 3763; C. R. 28-Dec. 
1815, No. 324.

(8) Den Vorstellungen zu. Amtsanstellungen 
welche Allerh. Bestätigung bedürfen, sol­
len die Dienstlisten beigefügt werden. Al­
lerh. Befehl 1. M. R. 2g. Jan. 1816; C. R. 
1. Feb. No. 32.

(9) Der Herr Minister der Volles - Aufklärung 
kann Professoren und Lehrer in verschiede- 
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neu Stellen mit dem ganzen Gehalte anstel­
len. Allerh. hest. Doklad des Herrn Mi­
nisters vom 3. Jan. 1817» C. R. 27. Feh. 
1817, No. 51.

(10) Nur diejenigen, welche 3 Jahre nach 
einander auf einer Russischen Universität, 
wo sie auch ihren Cursus anfangen müs­
sen, studiert haben, sollen im Dörptschen 
Lehrhezirke angestellt werden. Eine Aus­
nahme machen Ausländer, welche der 
Herr Minister der geistlichen Angelegenhei­
ten und der Volks-Aufklärung zu Prediger­
Oder Lehrer - Stellen würdig hält. Sen. Uk. 
vom 19. Aug. 1818, enthaltend den Al­
lerh. Befehl vom 4. Aug. 1818-

(11) Ueher die Anstellung derjenigen, welche 
aus dem geistlichen Stande sind. S. Aller­
höchsten Ukas vom 27. Sept. igig, C. R. 9. 
Nov. 1818> No. 307, und Allerhöchst be­
stätigte Verfügung der Minister - Comite 
vom 16. July 18*85 C. R. 25. März 1819, 
No. 142; vergl. auch Befehl der M. C. 17. 
Oct. 18I4; C. R. 23. März 1815» No. 69; 
desgl. M. B. 28- Oct. 1815, No. 3178s C. 
R. 2. Nov., No. 281 > desgl. S. Uk. 24. 
Jan. 18235 C. R. 6. Feb. No. 59.

(12) Alle provisorische Anstellungen fallen 
weg. M. R. 12. Oct. 1820, No. 3361, G. 
R. 20. Oct. 1820, No. 475.

(15) Lehrer der Künste die nicht studirt haben, 
können angestellt werden. M. R. 20. Dec. 
1820, No.'4147 und C. R. 22. Dec. 1820, 

No. 638-
(16) Dienstlisten und Zeugnisse der Anzustel­

lenden sind beizubringen; ohne diesel­
ben soll die Universität Niemand anstellen.

M. R. 27. April Ig2l, No. 1269; C. R. 30.
April 1821, No. 258-

{15) Bei jedem Anzustellenden soll gesagt wer­
den, ob er steuerpflichtig ist, oder nicht. 
M. R. 3. Dec. 1821, No. 3901; C- R. 7. 
Dec. 1821, No. 715.

(16) Vorschrift rücksichtlich solcher Officiere, 
die wegen schlechter Führung vom Mili- 
taire-Dienste abgedankt worden und nach­
her in Civil - Dienste treten und zu Rang­

e * I
klassen gelangt sind. S. Uk. 15. Mai 1822;
C. R. 19. Juni 1822, No. 355. .

Amts-Entsetzung, 36, 184,206, s. Abschied.
— Wer mit Kemovirung vom Amte dem Ge­

richte übergeben wird, soll weiter keinen 
Gehalt bekommen, sondern dieser dem ge­
zahlt werden, der seinem Amte vorsteht, 
im Fall letzterer von anderen Stellen keinen 
Gehalt bezieht? Sen. Uk. 24. Feb. igi6, M. 
R. 6. März, No. 909; C. R. 14. März, No. 

72­
— „Vernachläsigung, 36, 50t 
Anatomisches Theater, 89, 113- 
Anstalten, wohlthätige, 4c, 127, seqq.
— wissenschaftliche, 41, 88 «eqq. s. Lehr-An­

stalten.
— deren Bedürfnisse und Ausgaben, 257.
Apotheker sollen den Professoren der Physik, 

Chemie und Naturgeschichte auf Verlangen 
zu ihren Experimenten die nöthigen Materia­
lien ablassen. M. R. 9. März 1912; C. R. 
12. März 1812, No. 65.

Apparate und Sammlungen, go, loS­
— deren Inventarium, 121.
Appellation, vom Universtiäts-Gerichte, 174, 

178, 179-
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Appellations-Frist, 179.
Appellations - und Revisions^- Instanz, 

149, 167,. 178, 179, 182, 185, 194 seqq.
— — deren Mitglieder, 194.

— - — deren Competenz, 200».201, 203, 204»
207, 209­

— an den Senat, 6, 150,2X1,212.
Ar chite ctonis ch e Sammlung, io85 115, 
Archive haben die Secretaire zu besorgen, 232.
— stehen unter Ober-Aufsicht des Syndicus, 226.
A rmuths- Zeugnisse, 143.
Arrestant, 158-
Arzt und Apotheker-Examen, 73. s. Promo­

tion, Prüfung, Würden.
— den bei den Russischen Universitäten promo- 

virten Aerzten soll in der freien Praxi» von 
den Medicinal-Behörden kein Hindernifs in 
den Weg gelegt werden. M. R. 29. Juny 
1804, No. 457; C.R. 2< Aug., Wo. 116.

— denselben sind keine bedingten Erlaubnifs- 
scheine zur Praxis zu ertheilen. M. R. 31. 
Jan. 1808; C. R. 4. Feb. 1808, No. 11.

— Aerzte, die ihrem Rang gcmälse Anstellungen 
haben wollen, müssen zuvor 1 Jahr im 
Haupthospital unter Aufsicht des dortigen 
Oberarzts dienen, und Attestate von demsel­
ben sich verschaffen. Allerhöchst bestät. 
Doklad vom 22. Aug. 1808; R. 26-Oct. 
1808, No. 174.

— dessen Amt verträgt sich nicht mit dem eines 
Apothekers. M. R. 24. April. 1817» No. 

1283 > C. R. I- Mai, No. 113.
Attestate für examinirte Civil-Beamte. Jedes 

Attestat kostet 50 Rubel zum Besten des Pen­
sions-Fonds. Sen. Uk. 6. Aug. 1809-

Aufnahme der aus öffentlichen - und Priyat-

Lehranstalten Entlassenen zur Universi­
tät, (s. Medicinisches Krons - Institut, Stipen­
dien.)

(1) die Aufnahme der Studenten findet nur 
mit dem Anfänge des Lehr.- Cursus Statt. 
M. R. 11. Oct. 1815» No. 2989; C. R. 15. 
Oct. 1815, No- 263.

($) die wegen Trotz, Widerspenstigkeit' und 
Ungehorsam aus den Gymnasien Ausge­
schlossenen können nicht zur Universität 
aufgenommen werden. C. R. 13. April 
1821, No. 227.

(3) Wer Theologie studiren will und die erfor- । 
derlichen Kenntnisse in der Hebräischen 
Sprache bei der Aufnahme zur Universität 
nicht besitzt, rnufs ein halbes Jahr länger auf 
der Universität bleiben. M.R. 25.Mai 1821» 
No. 1745; C.R. 28-NIai 1821, No. 325.

(4) Ueber das Examen bei der Aufnahme auf 
die Universität. Conseils Bekanntmachung, 
20. Dec. 1821, No. 200. i

Aufwärter, der Universität, 237.
Ausgaben, wie sie gebucht werden sollen. 

M. R. 12. Juni 1813. No. 1414; C. R. 17., 
Juny ej. No. 165; nähmlich:

1) ist die Nummer jeder Ausgabe nach der 
Ordnung, wie eine auf die andern folgt, 
dabei zu setzen;

2) Monat und Datum der Zahlung;
3) Von wem, oder durch wen? und zu wel­

chem Preise ?
4) die Summen unter der Ausgabe, mit Buch­

staben;
5) desgleichen auch die Quittung unter jeder 

Ausgabe mit Buchstaben.
— Die der Universität zugehörigen Summen 

f
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sollen zu keinen andern Ausgaben verwen­
det werden, als zu dem Gegenstände,- 
für welchen sie bestimmt sind. M. R. 12. 
Sept, igi-б; C. R. 19. Sept. No. 221.

Ausland, 2­

— Urlaub zur Reise dahin erfordert höhere Be­
stätigung, 43.

Ausländer, 1.

— welche sich bei der Universität mit nicht 
hinreichenden, zweifelhaften Attestaten um 
Zulassung melden, sollen angewiesen wer­
den, sich zuvor bei der competenten. Behör­
de gesetzliche Pässe zu verschaffen.. C. R.
17. Mai iS 12.

Ausstreichung aus dem albo academ. 174, 
1.77.

(1) Davon sind die Eltern oder Vormünder zu 
benachrichtigen, 177.

(2) Davon hat der Rector dem Conseil jedes­
mal Anzeige zu machen, welches darüber 
dem Herrn Curator berichtet. C, R. 19.- 
März ig 12, ,No. 73..

%

(3) Vorschriften wegen Entfernung der Ausge­
schlossenen aus der Stadt. Allerhöchst be­
stätigter Beschlufs der Minister-Comite vom 
17. Juli 1817. M. R. xg. Aug., No. 244$ ; 
C. R. 22. Aug.,. No. 224.

Avancement.
(1) Dreijähriger untadelhafter Dienst ist bis 

zur achten Rangklasse bei Vorstellung zum 
Avancement .erforderlich von dem untersten 
Range an; von den untern Kanzellci-Cha- 
racteren zu Registratoren und den ähnli­
chen, von diesen zu Gouvernements - Se- 
cretairen und zur zwölften Classe, darauf zu 
Collegien-Secretairen und Titulair - Räthen.

Unadeliche Titulair -Räthe können erst nach 
zwölfjährigem uutadelhaften Dienste zum 
Gollegien-Assessor vosgestcllt werden; es 
sey denn, dafs ausgezeichnete Dienste eine 
frühere Vorstellung begründeten. Bei der 
Verabschiedung ist nicht mehr als ein Cha- 
racter zu erbitten, und zwar nur für die 
Adelichen,, welche in dem letzt erworbe­
nen Character ein Jahr gedient haben-, in 
Absicht der Erhöhung aber beim zweiten 
Abschiede hat man sich nach dem Allerhöch­
sten Ukas vom 15. Oct. 1774 zu richten. Un­
adeliche, die sich nicht bis zur achten 
Classe aufgedient haben, erhalten keine 
Rangerhöhung bei dem Abschiede, aufser 
solchen, welche als Collegieu-Secretaire, 
Titulair - Räthe, (Mer in deren Range, 
zwölf Jahre wirklich gedient haben. Wenn 
Adeliche ^aus Civil - Diensten in Kriegs- 
Dienste übergehen, so ist nach dem Ma­
nifeste vom ig. Feb. 1762 zu verfahren; 
wegen der Nichtadeligen ist eine Vorstel­
lung an Se. Kaiserliche Majestät zu machen, 
etc. Allerh. UL vom 16. Dec. 1790 und 
Sen. Uk. 3. Feb. 1791,^0. 397; it. vom io- 
März igoj.

(2) Die Gollegien - Secretaire und Titulair- 
Räthe aus dem Adel werden zu Collegien- 
Assessoren nach vier Jahren, die Collegien- 
Assessoren zu Hofräthen nach fünf Jahren, 
die Hofräthe zu Collegieu-Räthen nach 
sechs Jahren und die Gollegien-Räthe zu 
Staatsräthen nach vier Jahren vorgestellt. 
Allerhöchst bestätigter Beschlufs des Senats 
vom 9. Dec. 1799. .

(3) Reglement über die Vorstellungen zum



Avancement. Im. Uk. r. Aug. S. Uk. 13. Aug. 

1801 und io-März 1803.
(4) Bei Abzügen der Avancements - Gelder ist 

anzuzeigen , wieviel von einem jeden Leh­
rer abgezogen, welchen Gehalt er geniefst 
und wohin der Ertrag übersendet worden. 
C. R. 27. Oct. 1803, No. 167.

(5) Ueber das Examen der Civil - Beamten. 
Das Attestat kostet 5 о Rubel. Die Zeugnisse 
Über wissenschaftliche Bildung müssen in 
den Dienstlisten als einö besondere Rubrik 
aufgeführt, und wenn jemand zum Avance­
ment in die achte Classe vorgestellt wird, 
in vidimirter Abschrift, nebst den Dienst­
listen eingereicht werden. Ukas 6. Aug. 
1809; M. R. 28- April 1810, No. 92; C. 
R. 29. April 1810, No. 8i«

(6) Wenn Schulbeamte durch andere Departe­
ments-Chefs Rang, Ehren-Zeichen oder 
andere Kaiserl. Gnadenbezeugungen erhal­
ten, so ist deshalb den Obern zu berichten, 
wie auch, wenn jemand von den zu Beloh­
nungen Vorgestellten vor Erhaltung dersel­
ben gestorben, oder seines Amtes entsezt 
seyn sollte, wegen Dienstvernachlässigun­
gen oder Vergehungen, die erst nach sei­
ner Vorstellung entdeckt worden wären. 
M. R. 5. Mai 18Ю, No. 115 ; C. R. 6. Mai 

1810, No. 87-
(7) Alle Militair-Beamte, welche nach ihrer 

Verabschiedung in Civildienste übertreten, 
sollen zum entsprechenden Civil-Rang un­
benannt werden. Uly. vom 14. April. 1810; 

C. R. 28- Oct. No. 233; it. Uk. Jan. 1820; 
C. R. 29. Jan., No. 48 und з-März, No. n8-

(8) Avancement bei den Professoren, Acade- 

mikern, Adjuncten, Doctoren, Magistern, 
Lectoren, Candidaten, Studenten, so wie 
Directoren und Inspectoren, in Rücksicht 
des Allerhöchsten Ukas vom 6. Aug. 1809. 
Erfordernisse zur Erlangung des Ranges ei­
nes Staatsrathes. Allerhöchstes Rescript an 
den Herrn Minister der Volks- Aufklärung 
vom 14. Jan. 1811; C. R. vom 19. Jan. 
1811, No. 22.

(9) Die altern Lehrer an den Gymnasien (Ober­
lehrer) können auch, ohne dem im Uk. 
vom 6. Aug. 1809 füY die Civil-Beamte 
vorgeschriebenen Examen unterworfen zu 
seyn, bis zum Staatsrath im Range beför­
dert werden. Allerhöchstes Rescript an 
den Herrn Finanz - Minister vom 9. April 

1811.
(10) Die Gouvernements-Secretaire sollen erst 

zu Collegien-Secretairs und dann zu Titu- 
lair-Räthen avanciren, in Gemäfsheit der 
Allerhöchsten Ukasen vom 16. Dec. 1790 
und 6. Aug. 1809. Allerhöchster Ukas vom 
16. April 1811-

(11) Beamte sollen bei jedem Avancement, 
wenn sie mehrere Stellen haben, den Mo­
natsgehalt von allen Gehalten die sie bezie­
hen zum Besten der Lazarethe zahlen. Be­
schlufs der Minister-Comite ; M. R. 6- Juni 
1812, No. 1071; C.R.7. Juni 1812, No. 178.

(12) Preis der Patente; die Behörden sollen 
bei Einsendung der Gelder an die Senats- 
Renterei für den Druck der Patente und für 
das Pergament anzeigen, von welchen Be­
amten namentlich, für welches sein Avan­
cement, für welchen Rang und wieviel er­
hoben worden sey. Sen. Uk. 29. Aug.



igia;. C. R. io. Sept. 1812 „ Ncn 141 und 
Sen. Uk. 15. April 1814, AI., R. 27. April 
1814, No. 1263 und C. R.. 28- April 1814, 
No. 102- \

(15) Die Dienstlisten sollen nach dem Formu­
lar laut. Uk. 15. März 1798, jährlich zum 1. 
Oct. dem Senat eingesandt werden, nebst 
umständlicher Beschreibung der nach der 
Zeitfolge von jedem verwalteten Aemter. 
Sen. Uk. 12. Mai 181 3 ; AI. R. 21. Mai, No. 
1192; C. R. 23. Mai, No. 137,

04) Verordnung, wie bei Vorstellungen zu 
verfahren, dafs Keiner für einen Dienst 
doppelt belohnt werde. Im Sept., sind nur 
Vorstellungen zu machen, denen die Dienst­
listen für jeden Vorgestellten einzeln, beige­
fügt seyn müssen. AI. R. 20. KSept. 181 3- 
No. 2331, und C. R. 26. Sept. 1813» No.. 
269.

(15) Die Behörden sollen die bei ihnen die­
nenden Beamten, wenn solche schon in 
den Departements der Ministerien vorge­
stellt werden, nicht besonders dem dirig. 
Senat zum Avancement vorsteilen. Seit. 
Uk. 15. Oct. 1814; AI. R. 22. Oct., No. 
3180; C. R. 27. Oct., No. 286.

(16) Wegen genauer Vorstellung zu Belohnun­
gen auf einmal am Schlüsse des Jahres; 
aufserordentliche Vorstellungen für die mit 
Erfolg ausgeführten besonderen Aufträge 
der Oberen können zu jeder Zeit gemacht 
werden. Vorstellungen zum Avancement 
in Rücksicht der ausgedienten Jahre sind 
nicht mit denen wegen der Belohnungen 

für besondere Verdienste zu vermischen..

7
M. R. 5. Oct. 1818» No. 2352; C. R. 9. Oct. 
i8i8> No. 275.

(17) Die im Lehrfache dienenden Beamten 
dürfen nicht von andern Obrigkeiten zu 

Belohnungen vorgestellt werden. Sen. Uk. 
vom 30. Nov. 1819, M. R. 13. Dec. 1819? 
No. 3864; C. R. 16. Dec. 1819, No. 542.

(18) Schulbeamte, die zugleich unter einer an­
dern Behörde stehen, müssen, wenn sie 
durch diese Behörde Rang, Orden etc. er­
halten r ihren unmittelbaren Vorgesetzten 
davon in Kenntnifs setzen, und dieser wie­
der seine Oberen. Jeder Schulbeamte mufs 

, bescheinigen, dafs ihm diese Vorschrift 
miigetheilt worden sey. M. R. 22. Dec. 

1819, No. 4004; C. R. 23. Dec. 18 19, No. 
550.

(19) Wenn jemand zum zweiten Mal vorge­
stellt wird,, so mufs genau angegeben wer­
den, wann seinetwegen das erste Mal vor­
gestellt worden. AI. R. 9. Juni 1822, No. 
1817, und C. R. 24- Juni 1822, No. 371.

('20) Das Avancement zur 8- und 5. Rangklasse 
wird bei Beamten aller Bezirke, die im 
Rechnungsfache dienen, nicht nach dem 
Uk. vom 6. Aug. 1809» sondern nach den 
besond.ern Bestimmungen des Uk. vom 21. 
März 1812 , welcher auf Vorstellung des 
Kriegsministers emanirt ist, geregelt. Sen. 
23. Dec. 1822; AI. R. 26. Dec., No. 3678; 
und C. R. 4. Jan. 1923, No. 4.

B.
Ballo tiren, 33, 51.
Bank-Assignationen.

(1) Bauk - Assignationen sollen gleichförmig 
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coursiren 'und darin alle Rechnungen öffent­
licher Gelder geführt und Contracte abge­
schlossen werden. Sen. Uk. 9. April 1812; 
C. R. 26. April 1B12.

(2) Dafs die neuen Bank-Assignationen vom 
1 Jan. 1820 ab coursiren sollen. Sen. Uk. 
3. Nov. 1819-

(3) Regeln, nach welchen die alten und ver­
dorbenen derselben gegen neue umge­
tauscht werden sollen. Seu. Uk. 4. Oct. 
1820; C.R. 13. Oct., No. 462.

Bauten und Reparaturen.
(1) Alle Pacht- und Licferungs-Contracte sol­

len ohne arglistige Ersinnungen geschlos­
sen werden , und nicht heimlich, sondern 
öffentlich die Einladung zum Torge ge­
schehen. Sen. Uk. 25. Aug. 1713. 22. Jun. 
1720; Admiral. Reglern. 1. Hauptstück, 
30. Art.

(2) Lieferungen und Pachten sollen höchstens 
nur auf vier Jahre geschlossen werden, 
und die KameralhÖfe können solche nur 
bis auf 10,000 Rubel-ohne Genehmigung 
des dirigircnden Senats schliefsen. Verord­
nung wegen der Contracte vom 20. Feb. 
1776, und Sen. Uk. 2o- Feb. 1784-

(3) Der vierjährige Termin für dergleichen 
Contracte soll in allen Fällen beobachtet 
werden. Sen. Uk. 7. Jul. 1778«

(4) Die im Dienste angestellten Personen kön­
nen zwar Podräde über sich nehmen, je­
doch nicht von der Behörde, bei welcher 
sie in Amt und Pflicht stehen. Sen. Uk. 31. 

Jul. 1785.
(5) Bauten und Reparaturen, welche auf öko­

nomische Weise betrieben werden, sollen, 

wenn sie vollendet worden, nicht von den 
Personen, welche diese Arbeiten selbst be­
sorgt haben , sondern von besonders hierzu 
angpordneten Personen, die die erforderli­
chen Kenntnisse davon besitzen, besich­
tigt, bescheinigt und berechnet werden, in­
dem nur letztere Bescheinigungen als gülti­
ge Belege bei Revision der Rechnungen 
angenommen werden sollen. Sen. Uk. 
Feb. 1812.

(6) Die unumgänglichen Ausgaben eines Ar- 
chitecten bei Anfertigung der Pläne sind 
auf Rechnung derjenigen zu schreiben, 
für welche die Gebäude gebaut oder repa- 
rirt werden. Ist aber zur Unterhaltung sol­
cher Gebäude keine besondere Summe aus­
gesetzt, so sind diese Ausgaben zu dem Be­
trage der Ueberschlagkosten für den Bau 
oder die Reparatur zu rechnen. Was die 
Gehülfen betrifft, die beim Zeichnen der 
Pläne uöthig seyn können, so sind selbige 
auf eben dieselbe Rechnung anzunehmen, 
jedoch nur im äufsersten Nothfalle, und 
nicht anders , als mit wirklicher Erlaubnifs 
der obersten Ortsbehörde, die auch dafür 
verantworten mufs. Pläne und Fanden 
müssen nicht allein bei Erbauung neuer 
Häuser eingesandt werden, sondern auch 
bei Reparaturen. Sen. Uk. 10. März 1812.

(7) Podräde un^ Contracte sollen nicht anders 
als in Bank-Assignationen geschlossen wer­
den. Allerh. Uk. vom 9. April 1812, §. 10; 
C.R. 26. April 1812.

(8) Bausachen, so wie die Verwaltung des 
jährlichen assignirten Capitals für öffentli­
che Bauten, competiren dem Herrn Minister 



9
des Innern. Die Obacht über die Archi- 
tectur - und Fatjaden - Ordnung aber der 
Orts-Obrigkeit. Sen. Uk. vom 29. Mai 1813»

(9) Dafs bei Podräden und Contracten die fest« 

gesetzten Bedingungen genau zu beobach­
ten, und welche Strafen von den säumigen 
Lieferanten sowohl, als von den Behörden 
beizutreiben sind, die jenen nicht in be­
stimmten Terminen zahlen, indem die Ent­
schuldigung wegen Mangels an Geld in der 
Krons-Casse nicht gelten soll. S. Beschlufs 
der Minister-Comite vorn 5. Oct. 1818' 
C. R. 30. Oct. 1818-

(10) Vorschrift .über die Berichtabstattung der 
bescheinigten Ausführung der Bauten und. 
Reparaturen und über die Unterlegungen 
über neue Bauten und Reparaturen, denen 
Pläne und Anschläge beizufügen sind. Cur. 
R. 25. März 1819, No. 143.

(11) Pflicht der Gouvernements-Architecten ist, 
alle Pläne für Gebäude der Krone, ohne 
weitere Vergütung, als höchstens Ersatz 
der dabei angewandten Materialien, zu 
entwerfen. M. R. 1819» No. 3123 und C. 
R. 10. Oct. 1819, No. 436.

(12) Wegen des dem Universitäts Bau-Condu- 
cteur gebührenden jährlichen Gratials ist 
alljährlich besonders vorzustellen. C. R. 
1. Mai 1820, No. 245.

(13) Aus wichtigen Gründen dürfen bei Bauten 
und Reparaturen der Schul-Gebäude die 
Zahlungen theilweise, nach Verhältnifs 
der gelieferten Materialien und Taxirung 
ausgeführter Arbeiten, vor gänzlicher Be­
endigung, an diejenigen, die sie über­
nommen haben, gemacht werden , jedoch 

dergestalt, dafs die Krone liichts dabei 
verlieren könne. M. В., C. R. 21. Juli 
1820, No. 388-

(14) Gegen einen besondern Salog , Rubel für 
Rubel, können Gelder bis zur Hälfte vor­
aus bezahlt werden, ohne Anrechnung der 
Procente. Für verspätete Lieferungen aber 
hat der Empfänger vom Termine ab die 
Renten zu berichtigen. Sen. Uk. 31, Aug. 
1821, No. 2950.

(15) Die zehnjährige Verjährungsfrist soll bei 
Contracten von der Zeit anfangen, da der 
Erfüllungs-Termin derselben zu Ende ist. 
Sen. Uk. 30. Jan. 1822.

(16) Vollmacht- Geber dürfen das zu Krons- 
Podräden anvertraute Pfand während der 
Torge nicht annulliren. . 29.Maix8i2.Sen.Uk

(17) Die Universität kann solche Reparaturen 
an ihren Gebäuden, wozu sich im Torg 
keine Unternehmer finden, auf ökonomische 
Weise aus ihrer dazu bestimmten etatmäfsi- 
gcn Summe, ohne jedoch solche zu über­
schreiten, anfertigen lassen. Bei beson­
ders bewilligten Bau - und Reparatur - Sum­
men ist aber in solchen Fällen besondere 
Erlaubnifs hohem Ortsnachzusuchen. M. R. 
4. Sept. 1823, No. 2535; C. R. 15. Sept., 
No. 476.

(18) Das Pflastern der Strafsen vor Krons-Ge­
bäuden in den Städten soll von den Ge­
richtsbarkeiten, zu denen diese’ Gebäude 
gehören, 'für Rechnung ihrer ökonomi­
schen Summen bewerkstelligt werden. S. 
Uk. 17. Oct. 1823 auf Allerhöchst geneh­
migten Beschlufs der Miniiter Comite vom 
7. Aug. 1823­

2

Sen.Uk


IO l

Beamte io. ii.
— deren Anstellung, 3$.
—- •— Verabschiedung, 36.
—- erste Instanz beim Universitäts - Gerichte, 50,

(1) sollen nicht mehrere Aemter zugleich be­
kleiden, und wo dieses der Fall ist, sich 
darüber erklären, in welcher Stelle sie 
vorzugsweise zu bleiben wünschen. M. 

R. 12. Mai igio-
(2) stellvertretende , sollen bis zu ihrer Bestä- 

’ tigung, oder bis zur Ernennung eines an­
dern, die Gage derjenigen Stellen, die sie 
ad interim verwalten, beziehen. Sen. Uk. 
31. Jan. 1823; M. R. 5. Feb., Wo. 331, C. 
R. 10. Feb., No. 66. ■

Beantwortung, der Preisfragen, 146.
' — mufs im Monate August und in lateinischer 

Sprache geschehen, 146.
2 Beeidigung, aller Beamten, 35. 

Beerdigung, armer Schullehrer, s. Tod. 
Behörden, der Universität, 20.
— sollen auf keine Aufträge oder Predlosche- 

nien, selbst der ersten und angesehensten 
Personen des Reichs, achten, sondern sich 
stets nach den Worten des Gesetzes richten. 
Im. Uk. 16. Aug. igO2-

Beisitzer, des Universitäts-Gerichts, 162­
— deren Stellvertreter, 168- 
Belohnungen.

(1) Vorstellungen dazu sollen zeitig vor dem 
Schlüsse eines jeden Jahres eingesendet und 
dabei'die ausgezeichneten Dienste nament­
lich, so wie die Belohnung bestimmt angege­
ben werden, um welche gebeten wird. M.R. 
5. Oct. 1818? No. 2352 -, C. R. . 275.9.Oct.No

(2) Die im Lehrfache dienenden Beamten sol­

len nicht von andern Obrigkeiten' zu Be­
lohnungen vorgestellt werden. Sen. Uk. 
30. Nov. 1819; С. B- 16. Dec., No. 542.

(3) Wenn sie aber zugleich unter andern Obern 
stehen, soll von jeder Belohnung oder 
Rangerhöhung das Ministerium sofort be­
nachrichtigt werden. M.R. 22. Dec. 1819, 
No. 4004; C. R. 23. Dec., No. 560.

Berichte.
(1) Ueber einen jeden Senats-Ukas, sowohl 

über den Empfang, als über die Erfüllung 
desselben, ist besonders zu berichten 
und der Ukas bei der strengsten Ver­
antwortlichkeit zu erfüllen. Sen. Uk. 25. 
Feb. und 23. Juli 1798-

(2) Ueber den Empfang der Senats-Ukasen soll 
nach dreiTagen berichtet werden. Sen. Uk. 
31. März 1766 und 31. Mai 1798.

(3) Die Erfüllungsberichte darüber sind in 
Zeit von 4 Wochen unausbleiblich abzu­
statten. Sen. Uk. i§ Nov. 1805.

(4) Die Empfangs-Berichte über Ukasen des 
dirig. Senats sind in Zukunft nur monatlich, 
am Schlüsse jeden Monats abzustatten und 
darinn blofs die Nummern der eingegan­
genen Ukasen anzuführen. Die Erfüllungs­
Berichte bleiben unverändert in der frühem 
Ordnung. Allerhöchst bestät. Gutachten des 
Reichraths vom 29. Jan. 1324 public. mit­
telst Sen. Uk. vom 23. April 1824.

(5) Das Verzeichnifs des ganzen Personals der 
Universität zum Behuf des Adrefs - Calcn- 
ders ist zu Anfang Sept, jeden Jahres an 
dem Herrn Gurator einzusenden. Schreiben 
der Ganzeilei der Akademie der Wissen­

schaften yom 30. Juli 1803- Im. Uk. 19.

9.Oct.No


Juli Ign; C. R. 7. Sept. 1818, No. 226. 
Etwanige Nachträge hiezu sind allemal im 
Mai einzusenden, und die Verzeichnisse 
selbst künftig im Noy. C.R. 10. Sept. 1821, 
No. 536 und 28. Sept. ej. No. 570.

(6) Diejenigen, welche die pünktliche Einsen­
dung unterlassen, sollen Sr. Kaiserl. Maje­
stät denunciirt werden. S. Uk. 31. Oct. 
1821; C.R. 30. Nov. 1821, No. 698*

(7) Das namentliche Verzeichnifs aller auf hie­
siger Universität befindlicher Studierenden 
ist halbjährlich nach Eröffnung eines jeden 
neuen Cursus an den Herrn Curator in 
duplo einzusenden. C. R. 6. Oct. 1803. 
und Canzellei-Communicat desselben 10. 
März 1808- In diesen Listen ist bei dem 
Namen eines jeden Studenten, der von 
einer ausländischen Universität kommt, an­
zuzeigen, von welcher?

(ß) Jährlicher General-Bericht über den wis > 
senschaftlichen Zustand der Universität 
überhaupt, und insbesondere über die an 
dieselbe abzulassenden Summen und den Zu­
stand der Universitäts - Gebäude, ferner 
über alle ihr untergeordnete Schulen, Pen- 
sions - Anstalten und Druckereien. C. R. 
13. Oct. 1803» No. 162 und 6. Nov. 1803, 
No. 173. Formular dazu, M. R. 6. März 
1805 und C. R. 7. März 1805, No. 55. Ap­
probation der demgemäfs eingesandten er­
sten General - Berichte. C. R. 12. Dec.

1805, No. 311.
(9) Jährlicher Bericht, unmittelbar nach der 

Wahl des Rectors, bei Einsendung einer 
namentlichen Liste sämmtlichor bei den 
verschiedenen Departements der Universi- 

II

tat angestellten Personen nach vorgeschrie­
benem Formular. G. R. 21. Sept. 1806.

(10) Jährlicher summarischer Bericht über den 
Personal-Bestand der Professoren, Lehrer, 
Beamten, Studierenden und Schüler bei 
der Universität und den ihr untergeordne­
ten Schulen des Lehrbezirks, ist in der letz­
ten Hälfte des December einznsenden. M. 
R. 19. März 1819, No. 999 und C. R. 25. 
März, No. 140.

(11) Die Universität soll berichten: 1) über 
die derselben gehörigen liegenden Gründe 
und deren Beschaffenheit, Rechte und Ein­
künfte; 2) über die haaren Fondsund de­
ren Benutzung; 3) über perpetuelle und 
temporelle Beiträge zum Nutzen der An­
stalt. Die etwanigen Abänderungen hierin 
sind zu Anfänge jeden Jahres, jährlich ein­
zuberichten. M. R. i8- Jan. 1817, No. 

182.
(12) Jährlicher Bericht mit namentlicher An­

zeige der Civil-Beamten, welche nach dem 
Ukas vom 6. Aug. 1809, Collegia hören. 
AL R. 6. Juni i8u, No. 1707; C. R. 6. 
Jnni 1811, No. 187-

(13) Tertial - Berichte über die vorgefallenen 
Prüfungen der Civil-Beamten und die den­
selben ertheiltcn Attestate. M. R. 4. Dec. 
1810, No. 1747 und C. R. 9. Dec. 1810, 
No. 267; desgl. M. R. 3. Juni 1811, No. 
1671; C. R. 6. Junii8n,No. 185.

(1Д ) Jährlicher Bericht im April abzustatten 
über die Professoren, welche Quartiergel­
der erhalten müssen. M. R. 15 Feb. 1822, 
No. 883; C.R. 18-März 1822, No. 178.

(15) Jährlicher Bericht hei Einsendung der
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Dienstlisten in zwei russischen und einem 
deutschen Exemplare im Aug. laut Sen. Uk. 

Oct. 1817, C. R. vom 27. Nov. 1817, No. 
298 und 5. OcC. 1821, No. 534.

(16) Monatlicher Bericht; am Schlüsse jeden. 
Monats bei einem Memoire über alle in den 
Versammlungen der Universität vorkommen­
de Sachen zur Beförderung an den Herrn 
Minister; M. R. 23. April 18 14> No. 1222. 
C.R. 24. April 1814- No. 100. Ferner M. 
R. 4. Juli 1814» No. 2020, und C. R. 7.. 
Juli, No. 175.

(17) Monatlich ist ein Verzeichnifs über die 
etwanigen Veränderungen im Personal des 
Universitäts - Bezirks einzusenden. M. R. 
15. April 1812, No. 1467; C. R. 16. April 
1812, No. 114.. Desgl. M. R. 24- Jan. 1819» 
No. 235; C. R. 31. Jan., No. 59..

(18) Berichte der Rentkammer. 
Monatliche Vorschläge, über Einnahmen und 
Ausgaben der Universität und desLehrbezirks 
sollen in duplo eingesandt werden. Jour­
nal -Extract der Ober-Schuldirection und 

C. R. 27. Juli 2818-
(19) — deren prompte und genaue Einsendung 

wird wiederholt eingeschärft. C. R. 3. Mai 

Mai 1819-
(20) Jährlich im Anfänge jeden Jahres an die 

Kaiserliche Expedition zur Revision der 
Reichs-Rechnungen über den Empfang von 
Geldern aus den Kameralhöfen und Rcnte- 
reien. S. Uk. 21. Jan.. 281.9. M. R. 30. Apr. 
1819, No. 1427, vom 1. März 1822, No.. 
731; C. R. 4. März, No. 143..
5. Quartier-Gelder, 2.

(22) — der Ceusur- Comite, «. C e n s ur..

Berichte der medicinischen Facultät, 
über alle in dem Personal derselben vorfal­
lende Veränderungen, so wie die von dersel­
ben ertheilten medicinischen Würden, zum 
Behuf des medicinischen Calenders, in der 
Mitte des März , Juni, Sept, und Dec. M. 

R. 24. Nov. 1820, No. 3851; C. R. 27. 
Nov. Nr. 567..

— über Examina und Promotionen, s. Prü­
fung.

Beschwerde, wider das Universitäts-Gericht, 
vid. Quere 1.

Bewegliche Güter, 186.
— — der Universität, 227.
Beweise, 172, 198, 205. 
Bibliothek, 104, 121, 221.

— Sekretaire, 106,—dessen Gehaltwird auf 2 505 
Rbl. erhöht. Allerhöchster Befehl laut Mi­
nister R. 18- April 1823, No. 1138. C.R. 2. 
Mai, No.. 228­

— Kanzellist ibid.. 
/ & Bibliothekar, 140, 119, 236.

— hat jährlich ohne Anfrage über 600 Rubel 
von der Bibliothek-Summe zu disponiren, 
104..

— Gehülfe, 105..
— Secretaire, 231.. -

Botanischer Garten, 108, iig.
— Gärtner, и 8.

Brandordnung, von der Universität entwor­
fene, bestätigt;-. C. R. io- Mai 1804, No. 73.

— Bewilligung einer jährlichen Remuneration, 
für die Aufsicht über die Lösch-Apparate. 
M. R. 19. Feb. 182Q, No. 527; C. R. 21.. 
Feb., No. 96.



Brüche in den Rechnungen.

Die Brüche A, x und X sind nur zu gebrau­
chen. M. R. 27. Juli 18'21, No. 2287» 
R. 31. Sept. 1821, N. 553.

Buchdrucker Verpflichtung,. 2 18­
— Taxe, 120.
— und Buchhändler sortiren nicht unter die 

Gerichtsbarkeit der Universität. Sen. Uk. 11. 
Aug. 1819; C. R. 25. Aug., No.. 370

Buchdruckerei, 120..
— Formular zum Bericht über den Zustand al­

ler Euchdruckereien des Lehrbezirks wird 
vorgeschrieben,. C. R. 24- Nov. 1803-

—• neuanzulegende,. s ollen nicht ohne Erlaubnif» 
des Polizei - Ministern errichtet; und sodann 
wegen Eröffnung derselben dem Ministerium 
der Volks - Aufklärung besonders unterlegt 
werden.. M. R. 17. Aug. igu, No. 2597; 
G. R..a 8- Aug., No. 277-

Buden, 247.
Bücher, die das russische Reich betreffen, 223.
— der Professoren sind censurfrei, mit Aus­

nahme der politischen, 220.
— für die Universität vom Auslande verschrie­

bene, sollen directe an die Universität ge­
sendet, werden, 222.

__ zum Privat-Gebrauch verschriebene stehen 
unter der Universitäts-Censur, 224.

__ die Sr. Kaiserlichen Majestät zu dediciren- 
den Bücher sind dem Ministerium der Volks­
Aufklärung zu übergeben, welches nach ge­
höriger Prüfung, den Monarchen um Aller­
höchste Genehmigung zur Dedication bitten, 
wird. Allerhöchster Befehl in dem M. R. 

vom io. April 1817, No. 113 2 i G. R. 14. April 

18^7’ No. 97-

Buchh andlun g, <19, 222, 224.
Bürgschaft, abgehender Studierenden, 189­
— für Schäden und Kosten, 212.

c.
Caducirung des Nachlasses der Universitäts­

Glieder, 16.
Cal e facto re n, s. Ofenheitzer.
Candida t en, examinirte und graduirte, de­

ren Rechte, 5.
— sollen, wenn sie nicht im Bezirk des Depar­

tements des öffentlichen Unterrichts1 angestellt 
werden, die ihren Rang entsprechenden 
Avancementsgelder zahlen. Beschlufs der 
Ober-Schuldirection». M. R. 1. April 1820; 
C. R. 6. April, No. 168­

— erhalten über ihre Prüfung Testimonia,, aber 
keine Diplome... C. R. ig. Jan. 1821, No. 25.

— Grad,. 71. s. Rang.
— — wird nach wohlüberstandenem Examen 

im Fache, durch hinzukommende genügende 
schriftliche Abhandlung erworben. Promo­
tions-Verordnung vom 20- Jan. 1819, §• 

11, 24.
— Examen geschieht im Beiseyn der ganzen Fa- 

cultät. Ibid §. 26.
Ganzelleien, dabei sollen Steuerpflichtige und 

andere adeliche Rechte entbehrende Perso­
nen zuerst als Copisten angestellt werden, 
in Gemäfsheit des Ukas vom 16. Dec. 1763, 
und sind alsdann erst nach der Ordnung zu 
befördern. Sen. Uk. 15. Febr. 1822.

Canzelle i-Б eam te, welche sich des Trunkes 
oder Nachlässigkeiten im Dienste schuldig 
gemacht haben, sind dem Gerichte zu über­
geben und ist nach dem Allerhöchsten Ukas 
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vom 14. Oct. 1798 mit ihnen zu verfahren. 
Sen. Uk. 24- Juli 1822; C. R. io-Aug, No. 

434-
Ganzelley der Universität, 22, 225 seqq. 263- 
Ganzeilisten, 12, 225, 235.
— können von den Oberen der verschiedenen 

Universitäts-Vereine requirirt werden, 235­
— der Rentkanimer, 263.
Carcer Strafe, 155, 174.
• — steht unter Oberaufsicht des Rectors, 160. 

Cassa, 227, 245» 248, 254, 262, 265.
— Schlüssel, 244, 247.
— - Revision, 251.
— Verwalter, wegen Verabschiedung eines sol­

chen soll nicht eher vorgestellt werden, bis 
er Rechnung abgelegt hat. Vergl. Krons- 
Defecte. Sen. Uk. 11. März 1803-

Cauti ons - Schriften sollen auf gewöhnlichem 
Stempel-Papier а 50 Cop. geschrieben wer­
den und keine Pöschlin zahlen. Uk. ig. 
Dec. 1797 und 31. Aug. 1809. Sen. Zeitung, 

1809 No. 38-P- 419*
Censur-Comite, 215.
— Freiheit der ordentlichen Professoren, 217, 

22'0-
— Lectoren, 215.
— Privilegium, 7, 214.
— Secretaire, 215, 231.

(1) Censur-Reglement, Allerhöchst bestätigtes 
vom 9. Juli 1804. C. R. 2 6. Juli, No. 113.

(2) Keine Druckschrift soll ohne besondern 
Erlaubnifsschein der Censur - Comite die 
Druckpresse verlassen und herausgegeben 
werden. Journ. Extr. der Ober-Schuldi- 

rect. 8- Juni 1805. C.R. 27. Juni 1805.
(3) Formular zu den monatlichen Censur-Be­

richten wird vorgeschrieben. C. R. 15. Aug. 
1805 , No. 202.

(4) Bücher und Schriften kirchlichen Inhalts 
gehören zur geistlichen Censur und dürfen 
nur in den dem dirigirenden Synod unter­
geordneten Typographien gedruckt werden. 
Allerhöchster Befehl mitgetheilt im M. R. 
31. Jan. 1807, No. 58 und C. R. vom j. 
Febr. 1807, No. 14.

(5) Die Censur von Büchern, welche ein Mitglied 
einer Reichsbehörde in Druck geben will, 
soll selbst, wenn die Behörde darüber Vor­
stellung macht, nicht anders als von den 
Censoren der Universitäts - Bezirke gesche­
hen. Im. Uk. 6. Dec. 1808 j Minist. Reser. 10. 
Febr. 1809, No. 106; C.R. 13. Febr., No. 

38-
(6) Politische Meinungen und Bemerkungen 

sollen in den inländischen Zeitschriften 
nicht aufgenommen und der Druck dersel­
ben nicht gestattet werden. M. R. ю. Aug. 
1809, No. 5834 C. R. 13. Aug., No. 163 
und 5. Oct., No. 223.

(7) Von jedem gedruckten Buch oder periodi­
schen Schrift die im Lehrbezirk erscheinen, 
soll ein Exemplar an das Departement der 
Volks-Aufklärung vor der Vertheilung der­
selben eingesandt werden. Im. Uk. vom 
2. Sept. 1810, mitgetheilt durch C.R. 30. 
Sept. 18Ю, No. 208.

(8) Von jedem in Drucke erscheinenden Buche 
sollen die Herausgeber folgende Exemplare 
einsenden: 1) eins an die Censur - Comite; 
2) eins an das Departement der Volks-Auf­
klärung ; 5) zwei an die öffentliche Kaiser!. 
Bibliothek; 4) eines an die Kaiserl. Academie 



der Wissenschaften, endlich 5) zufolge 
Allerhöch. Uk. vom g. Mai igii, C. R. 16« 
Mai, No. 153 von allen die geistliche Er­
ziehung betreffenden Schriften ein Exemplar 
an die St. Petersburgsche geistliche Acade­
mie. Diese Verbindlichkeit mufs in der 
Formel der Druckbewilligung aufgenom­
men und mit abgedruckt werden. Bei 
kleinen, nicht über zwei Bcgen langen 
Schriften ist die Druck - Erlaubnifs ganz 
kurz und ohne diesen Zusatz zu ertheilen. 
Allerhöchst bestätigter Doklad vom 14. 
Oct. igio und M. R. 15. März ign ; C. R. 
17. März,»No. 98.

(9) Die Namens-Unterschrift des Censors mufs 
sich allezeit bei dem Imprimatur befinden, 
ohne jedoch die Person des Censors beson­
ders verantwortlich zu machen , indem für 
jede Druckbewilligung die Censur-Comite 
im Ganzen verantwortlich ist. M. R. 20. 
Mai 1 g 11 , No. 1600; C. R. 30. Mai, No. 

181.
(10) Die Censur-Berichte sollen unaufhältlich 

nach Ablauf jeden Monats eingesendet wer­
den. M. R. 17. Aug. igu, No. 2597, C. 
R. ig.Aug. ej., No. 277.

(11) Welche Privat - Bekanntmachungen ohne 
Bewilligung der Polizei gedruckt werden 
dürfen, schreibt vor M. R. 25. Oct. ign, 

No. 34g! , C. R. 27. Oct. 1811. ;
(12) Es soll von der Censur darauf gesehen 

werden, dafs an keinem Orte und von kei­
ner Person im Lehrbezirke Calender in 
russischer, deutscher und französischer 
Sprache herausgegeben werden, als nur 
von solchen, die darüber besondere Priyile-

«5
X

gien haben. M. R. laut C. R. vom 20- Feb.
1 g 12 , No. 42.

(13) Die Universität überträgt die Censur in 
Abwesenheit der Schul-Directoren einem 
der Oberlehrer, nach ihrer Wahl, und es 
darf sich keiner derselben von dieser Ver­
pflichtung lossagen. C. R. von 1. Juni igi2, 
No. 171.

(1/f) Nachrichten über wichtige auf Rufsland 
Bezug habende Ereignisse, so wenig als 
Allerhöchste Rescripte und officielle Artikel 
sollen in Privatblättern aufgenommen wer­
den, wenn selbige nicht vorher von der 
Regierung öffentlich bekannt gemacht wor­
den sind. M. R. laut C. R. ig. Mai, 
1815, No. 124.

(15) Nachrichten und Artikel das Königreich 
Polen betreffend sollen in den Zeitungen 
und Journälen nur aus den Warschauer­
Zeitungen, mit genauer Uebersetzung der 
Titel, Aemter und Würden entlehnt wer­
den. Im. Uk. mitgetheilt durch M. R. 14. 
April 1816, No. 1401; C. R. 19. April, 
No. 99.

(16) Der Debit ausländischer Druckschriften 
soll den Buchhändlern nicht anders gestat­
tet seyn, als wenn sie vorher die Cataloge 
darüber durch die Civil- Gouverneure dem 
Polizei-Ministerium einsenden, und dieses 
durch Stempelung derselben die Erlaubnifs 
zum Verkauf ertheilt hat. • Beschlufs der 
Minister-Comite. M.R. 2g. Jan. igij, No. 
251, C. R. 29. Jan., No. 21. Circulair. 
schreiben desllerrn Polizei-Ministers vom 10- 
Juli I816; M.R. 27. Juli, 2471; C. R. 2g.. 

Juli 1816, No. 18).
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(17) Abhandlungen der Kurländischen Gesell­
schaft von Liebhabern der Literatur und 
Kunst sind der allgemeinen Censur unter­
worfen. Beschlufs des Ober Schul-Direc- 
torii 2. Dec. 1816; C. R. 23. Febr. 1817, 
No. 46,

(18) Vorschrift Sr. Erlaucht des‘Herrn Ministers 
der geistlichen Angelegenheiten und der 
Volks-Aufklärung vom 4. April i8i8> No. 
743 wegen strenger Beobachtung des Cen­
sur-Reglements nach den Grundsätzen der 
Regierung zumal bei Censur religiöser und 
politischer Schriften, wie auch bei neuen 
Auflagen schon früher censirt gewese­
ner Druckschriften, mitgetheilt im C.R. 

10. April 18182 No. 87-
(19) Die .Erlaubnifs zur Herausgabe neuer pe­

riodischer Schriften soll nur von Sr. Er­
laucht dem Herrn Minister ertheilt und des­
halb Zweck und Inhalt nebst der etwanigen 
Dienstliste und mit den erforderlichen 
Nachrichten über den Herausgeber, zu- 
sammt der Meinung der Censur - Comite 
wegen der beabsichtigten Herausgabe un­

terlegt werden. M. R. 29. Juni 1318» No. 
1380; C. R. 3..JUÜ, No. 167-

(20) Die Koch - und Conditorei-Kunst betref­
fende Schriften sollen nur von der medici- 
nisch - chirurgischen Academie oder von 
den medicinischenFacultäten censirt werden. 
M. Bef. eröffnet durch C. R. 14. Sept. 18182 

No. 233.
(21) Extracte aus Procefs-Acten sollen die Druck­

bewilligung nicht erhalten. AI. R. 28- Sept. 

i8i8> No. 2301; C. R. 2. Oct., No. 265.
(22) Medicinische Gegenstände betreffende 

i "Werke sollen nur von der Kaiserlichen Me­
dicinischen Academie und den medicini­
schen Facultäten bei den Universitäten cen­
sirt und von ihnen deren Druckbewilli­
gung ertheilt werden. AL R. 8-Jan. 1819, 
No. 40; C. R. 11. Jan., No. 15.

(25) Schriften, die dem Geiste des innern 
christlichen Unterrichts widerstreben und 
eine Scheidung zwischen äufserer und in­
nerer Kirche zu machen suchen, sollen 
die Censur auf keine Weise passiren. Al­
lerhöchster Befehl mitgetheilt M. R. 25. Jan.
1 819, No. 270; C. R. 28- Jan., No. 5 7.

(24) Die Gensur aller im Reiche erscheinenden 
weltlichen Bücher (гражданскихЪ книгЪ), 
wie auch der Bücher medicinischen Inhalts 
soll nach der Bestimmung vom 17. Aug.
18 Ю einzig zum Ressort des Ministeriums der 
geistlichen Angelegenheiten und der Volks­
Aufklärung verbleiben. Die Censur aus­
ländischer Bücher, Theaterstücke uijd jede 
Art von Anzeigen und Bekanntmachungen 
steht unter Aufsicht des Polizei-Ministeri­
ums. Im. Uk. 31. März 1819; C. R. 23. 
April, No. 185-

< (25) Ohne Erlaubnifs der Universitäts - Censur 
soll ohne Ausnahme keine Schrift im Lehr­
bezirke derselben gedruckt -werden. Al­
lerhöchster Befehl mitgetheilt durch AL R, 
17. Mai 1819, No. 1627; C. R. 21. Alai. 
No. 233.

(26) Schriften, betreffend die neue Bauer-Ver­
fassung sollen nicht eher die Druckbewilli­
gung erhalten, als bis solche zuvor von 
den Allerhöchst bestätigten Einführungs­
Commissionen dieser Verfassungen appro-



birt worden sind. C. R. 14. Juni 1819, 
No. 277. *

(27) Die Druckbewilligung soll immer schrift­
lich geschehen uud die Buchdruckereien 
angewiesen werden, nichts ohne schrift­
liche Erlaubnifs zu drucken. Allerhöch­
ster Befehl, mitgetheilt durch M.R. 10. Dec. 
1819? No. 3821; C. R. 16. Dec., No. 537.

(28) Schul-Vorschriften sollen nicht ohne Cen- 
sur gedruckt werden. M. R. mitgetheilt, 
durch C. R. 4. Feb. 1820, No. 53.

(29) Neue Verordnung über die von der Kai­
, serl. medic. chirurg. Akademie und den 

medic- Facultäten bei der Universität zu be­
werkstelligende Censur der im Reiche er­
scheinenden medic. Schriften und die dar­
über monatlich in duplo abzustattenden

. Belichte. M. R. 10. April 1820; C.R. 15.
, April, No. 194. ,
(jO)rZu der Zahl,der von censirten Druckschrif­

ten einzusendenden Exemplare- soll noch 
о .

eines für die Abosche Universität jederzeit 
hinzugefügt werden. Allerhöchster Befehl, 
mitgetheilt durch M. R. 19. Juli 1820, No. 

2 338- . I .. ’
(31) Nur die von dem Departement des öffent­

lichen Unterrichts herausgegebenen Eeseta- 
feln aus der heiligen Schrift sollen bei den 
Lancaster-Schulen gebraucht, auch allen 
andern Schulen auf Verlangen unentgeltlich 
überlassen ..werden. Allerhöchster Befehl, 
mitgetheilt durch M. R. 25. Nov.' 1820, 
Noi 3364; C. R. 27. Nov., No. 563.

(32) Ueber jedes nicht zum Druck genehmigte 
Buch soll in den monatlichen Berichten mit 
Beifügung der Gründe berichtet werden.

?:7
M. R. 16. Feb. 1821,'No. 497. C. R. 19.Feb.

- .r. No. n 9, . . •
(33) Die Censur der von Privat - Personen her­

ausgegebenen vergleichenden Gesetz-Samm­
lungen soll den Gesetz-Commissionen über­
lassen, der Druck einzelner gutsherrlicher 
Verordnungen in Bauersachen aber, (aber 
mit Ausnahme der zur Verbreitung nützlicher 
landwirtschaftlicher Kenntnisse und neuer 
Erfindungen abzweckenden) von.den Censu- 
ren verboten werden. M. R. 23. Feb. 1&21, 
No. 608; C. R. 2. März, ;No. 125.

(34) Abhandlungen, betreffend die. gegenwär­
tige bürgerliche Verfassung, des Bauern­
standes in Rufsland,' sollen nicht gedruckt 
werden. M. R. 2. März .1821., No. 729. 
C. R. g. März, No. 139. ' . ...

(55) Von den Druckschriften der.Professoren 
soll gleichfalls die vorschrifpnäfqige Zahl 
Exemplare eingesandt werden.,.. Die> au die 
Censur-Commission .der Universität einge­
henden Exemplare^ können der Universitäts- 

. Bibliothek gegen deren Quittung abgege­
ben wQrd,vn. C.R. 14. Sept. 1821, No. 543. 

. (36) Kein..Buch fidgi;; Zeitschrift irgend einer 
Art !?chon gedruckt dem Censor vorge- 
stcllt werden,indem der. Buchdrucker we- 
de>r ^Handschriften, noch gedruckt^,Bücher 
oder Zeitungen ohne vorgängige Erlaubnifs 

, . der Cgnsur abdrucken darf. ; JYL.R: 14- Jan.
1822, .Njp. 131; C, R. i3.,Ja,nrU4td 25.März 
No. 193.. .. .

(37) Bei den in russischer Sprache herauskom­
menden Büchern, soll die Censur darauf 
sehen, dafs keine Abweichung von den 
allgemeinen Reg ein der Sprache, namentlich 

3 
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durch Weglassung de» Buchstaben Ъ zuge­
lassen werde. Allerhöchster Befehl, mitge­

theilt durch Minister-Rescript 31. März igz?, 
No. 1060; C. R. 1. April, No. ui.

(38) Medicinisches Journal für Kriegsärzte wird 
von dem medic. Departement des Kriegs- 
Ministerii mit Allerhöchster Erlaubnifs her­
ausgegeben. Allerhöchst bestätigter Doklad 
vom 24. Juli ig22', C. R. 21. Aug., No. 

458-
(59) Die Censur der ausländischen Zeitungen 

und periodischen Schriften, so wie der in 
den Ostseeischen und Litthauischen Gouver­
nements erscheinenden inländischen Zei­
tungen soll der Aufsicht der dortigen Ober­
befehlshaber nach den Grundsätzen des 
Censur - Reglements untergeordnet, und da­
her solche Schriften forthin nicht mehr von 
der Universität» - Censur - Gomität censirt 
werden. Allerhöchster Befehl, mitgetheilt 
durch M. R. 13. Dec. 1822, No. 3594; C. 
R. 24. Dec., No. 600-

(40) Dahin »ind auch zu rechnen alle in diesen 
Gouvernements erscheinenden periodi»chen 
Schriften, in welchen von politischen Ge­
genständen, Bauer-Verfassung und andern 
einheimischen Vorfällen und Nachrichten 
die Rede i»t. M. R. mitgetheilt im C. R. vom 
3 . März 1823, No. hi.

(41) Von allen gedruckten Dissertationen sollen 
zehn, von den schriftlichen aber jedesmal ein 
Exemplar zur Mittheilung an die Glieder der 
Obet-Schuldirection eingesandt werden. 
M.R. 12. Jan. 1824, No. 180; C.R. 15.Jan.» 
Nopji. ; л '

Centeual-Abzug гой г Procent, oder 1 Cop. 

von jedem Rubel des Gehalts zum Besten der 
Hospitäler soll von allen im Dörptschen 
Lehrbezirke dienenden Beamten in Zukunft 
nach dem Ukas vom 5. Dec. 1721 entrich­
tet und an die Kreis - Renterei abgegeben 
werden. M. R. 8- April 1812, No. 1348; 
C. R. 9. April, No. 104, item C. R. 5. Oct. 

18x8-
—- oder Decimal-Abzug von ю Procent, oder 

10 Cop. von jedem Rubel zum Besten der 
Invaliden, soll zu Folge Allerhöchst bestä­
tigten Doklads vom 23. März 1816 von allen 
über 500 Rubel betragenden Gnadenge­
schenken an Wittwen und Waisen, über­
haupt von allen dergleichen Summen erho­
ben werden, die aus dem Reichsschatze, 
aus dem Cabinette Sr. Kaiserl. Majestät, 
oder aus den Ueberresten der Etat-Summen 
an Jemanden verliehen worden. Diese Ab­
züge sind nach Ablauf des Tertials von der 
Instanz an die in St. Petersburg am 18- Aug. 
1814 Allerhöchst errichtete Comite einzu- 
aenden.

Nach Im.Uk. vom 30- Jan. 1822 »oll dieser 
Abzug nicht erhoben werden:

1) von den Prämien fürs Ergreifen von Täuf­
lingen und Rettung von Ertrunkenen;

2) von Reisen- und Diäten-Geldern bei Dienst­
anstellungen, wie auch von Gehalts-Zulagen;

3) von einmaligen nicht über 500 Rubel 
betragenden Pensionen und Gnadengehal- 
■ten;

4) dagegen »oll von Geldsummen, die zur Be­
zahlung von Schulden, zur Etablirung und 

Equipirung, oder auch al» Unterstützung und 

Im.Uk
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Ausstattung verschenkt Werden, diese Abga­
be erhoben werden. S. Uk. 29- April 1822.

5) Laut M. R. vom g* Juli und C. R. 20- Juli 
I822, No. 407, soll die Abgabe nicht erho­
ben werden von Summen, die zur Herausga­
be von Büchern donirt wordeh sind;

6) Laut M. R. vom 26. Sept. 1823, No. 2789 
und C. R. 6. Oct., No. 516, soll die Abgabe

. zwar von den Gehalten und Zulagen der von 
der Universität ins Ausland geschickten Beam­
ten, nicht aber von deren Reisegeldern und 
den zu wissenschaftlichen Ausgaben bestimm­
ten Summen erhoben werden.

Centena 1-Abzug soll nach den von der Expe- , 
dit. für die Revision der Reichs - Rechnun­
gen festgesetzten Regeln geschehen. Uk. ig. 
Dec. 1822; C. R. 15. Jan. x823> No. 17. (f. 
Akte Vorschriften für das Rechnungswesen.)

Chemisches Laboratorium, 108, JI2.
Chirurgische Instrumenten-Sammlung, 108, 

114.
Chirurgus in Clinicum, 122.
— — hat daselbst die interimistische polizeiliche 

und ökonomische Verwaltung. Ibid.
(1) Studierende und medicinische Beamte sind 

nach den vorgeschriebenen 3 Classen zu Chi­
rurgen einer bestimmten Classe zu befördern. 
Allerhöchst bestätigter Doklad der Ober- 
Sch uldirection vom 2i-Feb. ig 17; C. R. 16 

März, No. 77.
(2) in allen Diplomen und Akten soll aufser 

der deutschen Benennung Chirurg, noch 

die russische, ЛЬкарь того шо ошдЬле- 
нк'я, in Klammern mit namentlicher Benen­
nung der Classe hinzugefügt werden. M. R.

3. Nov- 1820, No. 3616; C. R. 13. No. 529.

J9
Civil-Obr i gkeit, 173.
Clinische Austalten, 90, «eqq.
— deren ökonomische und polizeiliche Verwal­

tung, 122.
Conduiten-Listen, s. Dienstlisten.
Conseil der Universität, 21, seqq.
— ist Ober-Instanz in Censur-Sachen, 2g.
— verwaltet die Universität Einkünfte, 29.
— wählt die Professoren, 31.
— — desgl. die Lehrer, Beamte und OfUcianten, 34
— ist Ober-Instanz in Facultäts - Sachen, 37.
— ertheilt Polizei-Vorschriften 39.
— — Urlaub auf 28 Tage, 43.
— entscheidet in Sachen wegen Amts - Entset­

zung von Lehrern und Beamten, 36, 184» 
206. ,

— verfügt unter höherer Bestätigung über die 
nicht etatmäfsigen Ausgaben, 242.

— desgl. über die Ausgaben über 500 Rubel 
aus der Reserve-Casse, 243.

— prüft die Jahresrechnung der Universität, 250.
— die Glieder desselben müssen der Einladung 

der Schulkommission, einen Candidaten zur 
Oberlehrer- und Lehrer - Stelle am Gymna­
sium zu examiniren, folgen. Schul-Statut, 

44­
— bestätigt die Inspectoren, Oberlehrer und 

Lehrer an den Gymnasien und Kreisschulen, 
Schul-Statut 131, 201» 209.

— — an dasselbe gelangen die Revisionsbe­
richte der Schulen des Lehrbezirks. Schul­

Statut, 203.
—• empfängt Berichte, entscheidet, berichtet, 

und giebt ein Gutachten in Untersuchungs- 
•achen der Schulbeamten. Schul - Statut, 

201, 215, 227, 228, 230.



20

Conseil entscheidet übet die Versetzungen, wel­
che wider den Wunsch der Lehrer Statt fin­
den sollen. Schul - Statut, 2X0- x

—- stellt die von der Schul-Commission gewähl­
ten Schul-Revidenten dem Herrn Curator 
zur Bestätigung vor. Schul-Statut, 184, 199­

— unterlegt den Generälbericht der Schul-Com­
mission dem Herrn Curator. Schul-Statut, 204.

— wählt die Gouvernements-Schulen-Directo­
ren und stellt sie zur Bestätigung durch den 
Herrn Curator dem Herrn Minister vor. 
Schul - Statut, 154.

Consilium abeundj , 177.
Contracte der Universität^ 192, 227.
— über Arbeitslieferungen sollen in allen Fäl­

len nur auf vier Jahre geschlossen wer­
den. Uk. 7. Juli 177S- («• Torge.)

— sollen auf Werthbogen, nach Maafsgabe der 
ganzen Dauer derselben für die daraus her­
vorgehende ganze Summe, geschrieben wer­
den. Im. Uk. 29- Dec. 18x2. S. Uk. 15. 
1813 und 20. Oct. 182a-

Conversatoria der Sprachlehrer, 86.
Corresp ond en ten, gelehrte, der Universität, 

sind von dem Herrn Minister zu bestätigen, 18.
.— erhalten ein Diplom , ibid. 
Correspondenz, russische, 74. 

Criminal-Sächen, 6, 185, 200, 207. 
Curator der Universität, 3, 241, 242, 250. 
Cursus der Professoren , 78.
—• der Seminaristen, 95.
— der Studierenden überhaupt, (s. Studierende.)

D.
Decimal-Abzug, nun Besten der Invaliden; 

s. Ceutenal.

Dekane, 38, 44, 61, 67, 68, 69.
— deren Wahl, 67.
— haben halbjährlich ein Desideraten - Ver- 

zeichnifs an den Universitäts - Bibliothekar 
abzugeben, 104.

— prüfen die Stipendien - Gesuche.
— als Beisitzer des Universitäts-Gerichts, 162,

— sind Beisitzer der Ceusur-Comite, 215, der 
Rentkammer, 244.

— können die Kanzellisten requiriren, 235»
desgleichen die Pedelle, 2 36..

Dienst.
— Vernachlässigung, 36, 50, 174, 200«
— Leute, 174, 193.
— — der Universität, 19, 236, 237, 268-
D i en st list en.

(1) Form der Dienstlisten. Sen. Uk. 15. Mär« 

1798-
(2) Dienstlisten sollen zum 1. Oct. dem Senate 

eingeliefert werden. Sen. Uk. 19. Juli 
1800.

(3) Von allen im Dienste stehenden Classen- 
Beamten, sind die Dienstlisten zum 1. Oct. 
einzusenden. Sen. Uk. 12. Mai 1813«

(4) Die Dienstlisten sollen in duplo zum 1. 
Oct. eingesandt werden. С. R. 3. Juni 

1813, No. 146-
(5) In den Dienstlisten soll bemerkt werden, 

ob jemand zum Rang, wann und wo er 
vorgestellt worden ist, im Fall auf solche 
Vorstellung noch keine Rangerhöhung er­
folgt ist. Sen. Uk. 15. Oct. 1814- M. R. 
22. Oct., No. 3180; C. R. 27. Oct., No. 
286.

(6) DieDienetlisten sollen eine genaue Aufgabe



aller Belohnungen enthalten, welche Je­
manden von der Krone zu Theil geworden 
sind. Schreiben des General - Feldmar­
schalls Soltikoflf au den Minister der Volks­
Aufklärung vom 26. Dec. igij, M. R. 26. 
Dec. igij, No. 3763; C. R. 28- Dec., 
No. 324. )

(-) In den Dienstlisten solcher Lehrer und Be­
amten, welche aus den steuerpflichtigen 
Ständen sind, mufs der Senats-Ukas genau 
(Jahr, Monat, Datum) aufgeführt werden, 
wodurch jeder Einzelne im Dienste bestä­
tigt worden. M. R. 27. Juni Igl6, No. 
2082; C.R. 30. Juni, No. 172.

(8) Die Dienstlisten sollen 1) zur vorgeschrie­
benen Zeit eingesandt; 2) nach derAncien- 
nität ahgefafst, 5) dem Herrn Curator zum 
1. Sept, jeden Jahres in zwei russischen und. 
einem deutschen Exemplare eingesandt wer­
den. Sen. Uk. vom Oct. 1817, C. R. 27. 

Nov. 1817» No. 298.
(9) Die Dienstlisten massen alle in gleicher 

Form auf gedruckten Schematen, mit Aus­
füllung der Rubriken durch bestimmte 
Antworten eingesandt werden. Alle Jahr 
sind die Dienstlisten zu revidiren und das 
Neue hinzuzufügen. Die Diensrlisten in 
Deutscher Sprache sind zu unterschreiben 
und die Rubrik der Tauglichkeit ist auszu­
füllen ; die in Russischer Sprache sind aber 
weder zu unterschreiben, noch ist die ge­
dachte Rubrik auszufüllen. C. R. ig- Oct. 

1818, 294.
(10) In den Dienstlisten sollen auf Allerhöch­

sten Befehl nur die wirklich verliehenen 
Belohnungen, nicht aber die Vorstellungen 

zu denselben angezeigt werden. C. R. 28 
Nov. 1817, No. 146.

(11) Einschärfung des Senats-Ukases vom Oct. 
1817, und Vorschrift wegen der monatli­
chen Berichte über die Veränderung de« 
Lehrerpersonals. M. R. 24- Jari. 1319, 
No. 235, und C.R. 31. Jan., No. 59.

(12) In der zweiten Rubrik der Dienstlisten 
mufs gesagt werden , w’enn der Beamte ein 
Ausländer von Geburt ist, „Ausländer,“ 
mit dem Hinzufügen, ob er unter Kopfsteuer 
stehn oder gestanden habe, oder nicht. 
Bei Inländern mufs gesagt werden, wrer ihr 
Vater wrar oder ist, ob sie im Kopfisteuer- 
Oklad angeschrieben, wann sie aus dem­
selben ausgeschlossen wTorden , und durch 
welchen Senats - Ukas namentlich. Der 
Ausdruck “aus den Exempten“ ist gar nicht 
zu gebrauchen. Die Dienstlisten sind an 
den Herrn Curator in einem Deutschen und 
zwrei Russischen Exemplaren einzusenden. 
Das zweite Deutsche Exemplar bleibt beim 
Conseil. Den Vorstellungen zum Avance­
ment ist eine Deutsche und eine Russische 
Dienstliste beizufügen. C. R. 27. Nov. 
lg2O, No. 561.

(13) Vorschrift, dafs wenn die Dienstlisten 
nicht zu rechter Zeit eingehen, dieselben 
von den Säumigen durch Estafette auf de­
ren Kosten einzufordern sind. Auch sollen 
künftig dergleichen Berichte, die nicht zu 
rechter Zeit eingehen, durch Expressen 
eingeholt werden. C. R. 5. Oct. 1822» 
No. 534.

Diplome, ig, 61, 73.
> dafür zu zahlende Abgabe rnm Besten de« 



*2.2.

allgemeinen Lehrer - Pensionsfonds, s. V o- 
cation, it. Candid a ten.

Directoren der Anstalten, 46, 95, 101, X2i, 
122-, 126.

— disponiren über die Benutzung ihrer gelehr­
ten Sammlungen, 80.

• — des pädagogischen Seminarii, 94. Gehalt, 97.
> — jährliche Berichte derselben , 97.
— des theologischen Seminarii, Gehalt etc. 101.
■ — sollen in ihrer Abwesenheit auf eigene Ver­

antwortung Stellvertreter ernennen, 125.
Dir ectorium, 44.
— führt die Correspondenz mit den Behörden 

etc., 45.
— sorgt für die Bewahrung der Rechte der Uni­

versität, ibid.
— führt die Aufsicht über die wissenschaftli­

chen und wohlthätigen Universitäts-Anstal­
ten, ibid und 121.

!
— vertheilt die Universitäts - Stipendien , 45,

139-
D is c ipl in-S a ch en der Studierenden, 174,200.
— darin gelten die Aussagen der Pedelle für 

volle Beweise, 236.
Disputation, 72-
Dissertation, pro gradu, pro venia legendi, 81- 

Promotions-Ukas vom 20» Jam 1319, S- 33-,

40.
— gedruckte, davon sind 10 Exemplare, von 

geschriebenen aber ein Exemplar allezeit 
an den Herrn Minister einzusenden. M. R. 
12. Jan. i8«4, No. 180; C. R. 15. Jam No. 31.

Do ctor-Würde, 66.
__ der Medicin und der Chirurgie, dazu soll 

Niemand geradezu promovirt, sondern nur 
erfahrenen Aerzten diese Würde verliehen 

werden. Beschlufs der Minister - Сотйё. 
M. R. 29- April 1815 , No. 1161; G. R. 30. 
April, No. 106.

— wird aufser der bestandenen Prüfung und 
lateinischen Dissertation noch durch öffent­
liche Disputation in lateinischer Sprache 
nach vorgängiger Bestätigung des Ministers 
der Volks - Aufklärung erworben. Promo- 

tions - Uk. vom 2 o. Jan. 1819, 5-45 — 42.
Doctoren im Dienste der Universität tragen 

die Universitäts - Uniform^ 15.

Dom, oder Platz der ehemaligen Dörptschen 
Festung, 238"

(1) Einweisungs - Protocoll der Kaiserlichen 
Dörptschen Oekonomie-Verwaltung über 
den Dom und den schwedischen Kirchen­
platz an die Commission zur Errichtung der 
Dörptschen Universität, d. d. 21. Juli igoo.

(2) Gränzberichtigungs-Protocoll zwischen der 
Universität, Oekonomie - Verwaltung und 

Magistrat, geführt am 13. Nov. i8°3-
(5) Allerhöchster Befehl an den Herrn Gene- 

neral-Gouverneur Grafen v. Buxhoewden, 
d. d. 26. März 1804, wegen Einweisung 
des Doms nach diesem Gränz - Protocoll 

vom 13. Nov. 1803 ; NI. R. 28- März 1804, 
1474; C. R. 29. März, No. 56.

(4) Einweisungs - Protocoll des Kaiserlichen 
Dörptschen Landgerichts in Folge dieses 
Allerhöchsten Befehls, d. d. 19. April 1804, 
und Instrument darüber, d. d. 31. Mai 

1804, No. 1103.
{5) Allerhöchster Befehl wegen Anlage einer 

Strafse zum Observatorio und Abtretung ei­
nes Strich Landes von 6 Faden Breite zu



diesem Behuf. M. R. 4. Nov. 1811; C.R.
7. Nov., No. 3 54.

Dom-Wirth schäft, Statuten derselben, be­
stätigt von dem Herrn Curator der Univer­
sität, s. C. R. 9. März 1809, No. 50-

(1) Contract darüber mit dem Domvöigte, be­
stätigt vom Herrn Curator, s. C. R. 6. April 
1818 •> No. 85; ingleichen C. R. 15. Feb. 
1822, No. 110.

Druck der Schriften, 120.
— der Preisschriften , 147.

E.
Ehrendiplome über gelehrte Würden dürfen 

von keiner Facultät ertheilt werden. Pro­

mot.-Verordnung vom 2o- Jan. 1819, §• 44- 
Ehrenmitglieder der Universität, 18- 

Einkünfte der Universität, 238» 247.
Einnahme.

(1) Der Rector macht vor dem Empfange jeder 
Geld-Einnahme der Universität schriftliche 
und förmliche Anzeige; nach dem Empfan­
gt zeigt er es der Renterei, die das Geld ge­
schickt hat, ofllciell an, und dann auch 
der Universität. C. R. 8-Jan. 1809.

(2) Die Post ist die Krons-Gelder auf Quittung 
des Rectors oder seines Bevollmächtigten ab- 
tulassen verbunden. C. R. 8> Feb. 1809, 
No. 9. Protoc. des Cons. 11. Feb. 1809.

(3) Ueber denEmpfang der Einnahmen ist unver­
züglich der Expedition zur Revision der 
Reichs-Rechnungen zu berichten und dem 
Reichsschatze so wie dem Kameralhofe an­
zuzeigen. G. R. 5. Juli 1810, No. 148 und 

M. B. 15. Mai igii.
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(4) Form der Anzeige an die Kameralhofe.. M. 

R. 15. März igil.
Einquartir u n g, s. Quartierfreiheit.

Das den Professoren derUniversitätDorpat ver­
liehene Recht der Ausnahme von Einquartie­
rung wird auf die Wohnhäuserder Directoren 
und Lehrer der Gymnasien, so wie der 
Aufseher und Lehrer der Kreisschmlen ex- 
tendirt, wenn sie- dieselben wirklich- selbsT 
bewohnen und nicht zur Miethe abgeben. 
Allerhöchster Befehl, m tgetheilt durch ein 
Rescript des Herrn Ministers des Innern an 
den Livländischen Herrn Civil-Go uvörneur 
vom 16- Feb. 1809, No. 643.

Entfernung, heimliche,, der Studierenden, 190- 
Entlassung, s. Abschied.
Erbtheilungen, iSg.

Ereignisse, bedeutende und’ wichtige bei der 
Universität und den ihr untergeordneten An­
stalten , darüber ist sogleich dem HerrnCu- 
rator zu berichten. C. Instruction 10. Feb. 
1803.

Etat, 121, 138» T45, 238, 270,: 271.
— nicht etatmäfsige Ausgaben sind zur Bestäti­

gung zu unterlegen,. 242,. 252. M.R. 12- 
Juni igi 3.

— mäfsige Ausgaben, sind von der Rentkam- 
mer zu prüfen, 245.

— — Contracte bis tausend Rubel sind von
der Rentkaanmer abzuschliefsen, 253.

—- — Gehalte,. 269.
Etiquets,, s. Form.
Examen, s. Prüfung.
Excefs, 173.
Executionsbediente, 336, 237-
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• F.
Facultäteu, 17, 20. 31, 33, 37, 43, 64, seqq. 

80, 148, 235. т .
— Siegel, 68­
— theologische, ertheilt Erlaubnifs zum Pre­

digen, 70.
— deren Aufträge an den Bibliothekar, 104.
— deren Preis - Aufgaben , 146.
— Urtheile über die Preisfragen, ibid. 
Familien der Universitäts-Mitglieder, 6, 188- 
Feiertage.

(1) Verzeichnifs der Staatsfeste, an denen kein 
Unterricht in den Schulen Statt haben soll.
Allerhöchster Befehl laut M. R. 1. Dec. 1 804, 
No. 591; C. R. 6. Dec., No. 234- ■;

(2) Vermehrung der in den Schul Anstalten 
und den Behörden zu beobachtenden Staats­
feste. S. Uk. enthaltend den am 2. Oct; 1812 
Allerhöchst bestätigten Doklad; G.. R. 22. 

, Nov. 18^,1 No. 3°8...........

Ferien, 8 3-. L j « . лы
—— Die Sommerferien sollen künftig yom iq.

Jun. ab 1-1 Monate und die Wiijterferien vom 
1. Jan. ab puv. 14 Tage dauern. C. R. 25. 

. /Juli iSjft, No.. 2oi;< M. Б. 28- Juni 1817, 
No. 2163.
Die jälirli/^hen WiiRerferien sollen yom 19.
Dec. bis 15 Jan. gerechnet werden. fM. B. 

.... 7 , vom 20. Oct, 1821. .’ . .
Flüchtlinge ;zu requiriren, 173. 
Form, gerichtliche, 180. . ,,, ■
— der Universitäts-Correspondpnz, 14.
— der Unterlegungen undEerichte in dem Lehr­

bezirke wird vorgeschrieben (Etiquets). M.B.

3. Nov- 1820, No. 3588; G.. R. 6. Oct., 
No. 517.

Frevel der Studierenden, igx.
Freimaurer, s. geheime Gesellschaften. » /
Fristen, gerichtliche, 171.
• —> sind nur bis zur nächsten Gerichtssitzung zu 

v erstatten, 172. - .
— Appellations, 179, 180, 212.
— Proclams, 187. .
Fundations-Akte, 261.

G.
Geburtshülfliche Sammlung, 108, 114­
Gehalte, 97, 101, 269.
— etatmäfsige, 269.

(1) verdiente, sollen den Canzellei-Beamten 
und Officianten nach Ablauf jeden Monats 
ausgezahlt werden. Allerhöchster Befehl 
vom 20. März 1805 publicirt von der Gou­
vernements-Regierüng 28- März 180$.'

(2) der Professoren, welche vom Auslande 
berufen werden, sollen allemal von dem 
zu .bescheinigenden Tage ihrer Abreise aus 
ihrem Wohnorte zu ihrer Bestimmung ab be­
rechnet und gezahlt werden. M. R. vom 19. 
Feb. 1826, No. 534; C.R. 21. Feb. 1820.

(5) Den stellvertretendenBeamten soll die Gage 
dervStelle, die sie ad interim verwalteten, 
ausgezahlt werden. Sen. Uk. 31. Jan. 1823; 
C. R. io- Feb., No. 66.

Geheime Gesellschaften und geheime 
Verbindungen aller Art, als Freimaurer-Lo­
gen etc, dazu soll kein im Staatsdienste ste­
hender Beamte gehören, und darüber das 
vorschriftliche Reversale ausstellen. Aller­
höchster Befehl vom 1. Aug. 1822. M. R. 

28- Jan. 1824; C. R. 16. Feb. 1824­
— Dieselben Reverse sollen yon Allen, welche 



gelehrte Würden erlangen, wie auch von 
Ausländern, welche die Erlaubnifs zum Un­
terrichte der Jugend erhalten, verlangt, 
und vor Empfang solcher Reverse ihnen kei­
ne Attestate ertheilt werden. Beschlufs des 
Ober - Schul - Directorii laut M. R. 2. Juli 
1824, Nb. 2221; C. R. 15. Juli, No. 421.

Geistlicher Stand. Aus demselben sollen 
in dem Dörptschen Lehrbezirke diejenigen, 
welche keine Entlassungszeugnisse von dem 
Verwaltungszweige, zu dem sie gehören, 
aufzuweisen haben, nicht als Schüler ange­
nommen werden. M. B. 3. Aug. 1822? No. 
2408; C. R'. 17. Aug., No. 449.

Geldstrafe, 174, 202.
Gericht, Universitäts- 47 seqq.
— hält alle Mittwoch in der Regel eine Sit­

zung, 49. .
— erhält halbjährlich die Liste der Stipendiaten 

und Gratisten, 144.
— ist die zweite Instanz der Universität, 149.
—1 dessen Competenz, 165 — 67, 168, 191» 

192, 193­
— mündliches Verfahren in Studenten-Sachen, 

169.
— kein zum Ressort der Universität gehöriger 

Inculpat soll anders als von seiner Compe­
tenz gerichtet werden. Journal - Extract 
der Ober-Schuldirection vom 10. Nov. 1804. 

Gerichtsbarkeit, s. Jurisdiction.

Geschenke.
(1) Bei den Berichten über die für das Lehr­

fach eingehenden Geschenke soll der Werth 
angezeigt werden. M. R. 21. Mai 1810; 
C. R. 24- Mai ejusd., No. 106.

(2) Ueber wichtige Geschenke soll sogleich, 

über geringere tertialiter berichtet werden. 
M. B. 26. Mai 1810, No. 319; G. R. 27. 
Mai, No. 107.

(3) Von unsittlichen Personen, und solchen, 
die unter Gericht und Inquisition gestanden 
haben, oder stehen, sind keine Geschenke an­
zunehmen. Allerhöchster Befehl; M. R.23. Jan. 
1816, No. 279; C. R. 29. Jan. I8l6, No. 27.

(4) Gouvernements-Chefs und andere Beamte 
dürfen keine Geschenke annehmen. Sen. Uk. 
11. Oct. 1821; C. R. 26. Oct., No. 626.

Gläubiger der Studierenden, 190.
Gna d e ng e h alte der Professoren und Lehrer, 

131, 133? s- Centenal-Abzug.
Golitzin, Alexander, Fürst etc. Minister der 

geistlichen Angelegenheiten, wird zugleich 
Minister der Volks-Aufklärung und des öf­
fentlichen Unterrichts. C. R. ig. Aug. 1816. 

---- . wird Chef des Post - Departements. S. Uk.

14. Nov. 1819; C. R. 2o- Nov., 494.
— wird von dem Ministerio der geistlichen 

Angch genheiten und der Volks - Aufklärung 
entlassen. Jm. Uk. 21 Mai 1824; M. R. 22. 
Mai, No. 1695; C. R. 7. Juni, No. 352.

Grade, gelehrte, 5. s. Würden.
(1) Die Erlangung gelehrter Grade befreiet 

von dem Civil-Beamten-Examen 1. Uk. vom 

6. Aug. 1809» iu Betracht des ferneren Avan­
cements. Promotionts-Ukas vom 20. Jan. 

1819, §• 43-
(2) doch nur, wenn der Promovirte auf Rus­

sischen Universitäten studiert hat, — mit 
Ausnahme der Doctorwürde, die beiden 
gleiche Vorrechte gewährt, ibid §. 46.

(3) eines Candidaten oder graduirten Studen­
ten, über deren Ertheilung soll sogleich 

4
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dem Minister des öffentlichen Unterrichts 
Anzeige unterlegt werden. Allerhöchste 
Verordnung vom 20. Jan. 1819; M. B. 7. 

Mai 1821, No. 1597; C. R. n. Mai, No. 

283­ /
(4) Diesem Berichte ist allezeit die Anzeige 

beizufügen, aus welchem Stande der gra- 
duirte sey. C. R. 17. Aug. 1822, No. 451.

(5) Gelehrte Grade sind nicht ohne vorherige 
Abnahme eines Reverses darüber, dafs der zu 
Promovirende zu keiner geheimen Gesell­
schaft gehöre, zu ertheilen, s. geheime 
G e s e 11 s c h a ft e n.

Gratificati о neu.
(1) Pensionen oder einmalige Geldgratificatio- 

uen dürfen nur mit Allerhöchster, durch 
den Herrn Minister der Volks-Aufklärung 
einzuholender Genehmigung gezahlt wer­
den. Allerhöchstes Rescript vom 21. Aug. 
1809; M. R. 18- Aug. 1809, No. 625, und 
C. R. 24. Aug., No. 182.

(2) Unterlegungen deshalb müs e i im Sept, 
eingesandt werden und zugleich die Anzeige 
enthalten, ob, weshalb und welche Beloh­
nungen der Vor gestellte früher erhalten ha­
be? M. R. 20. Sept. 1813; C-R. 26. Sept., 

'No. 269.
(5) Wegen Vorlesungen, diebeivorhandener 

Vacanz einer Stelle von Professoren aufser 
ihrem Lehrfache gehalten worden, kann 
fürs Semester um eine Gratification von 400 
Rubeln nur nach beendigter Vorlesung unter­
legt werden. C. R. 20. Jan. 1814, No. 180; 

M. R. ii. Juli 1814» No. 2109; C. R. 14. 
Juli, No. 180.

Gratisten, 143.

Grundstücke. .
— Vorschrift in duplo zu berichten :

1) welche Lehranstalten liegende Gründe be­
sitzen, worin solche bestehen, ob in bebau­
ten oder unbebauten Ländereien, oder in 
Häusern; was für Rechte selbige haben, 
und was für Einkünfte sowohl die einen 
als die andern tragen;

2) welche Anstalten baare Fonds besitzen, wie 
grofs selbige sind und in welcher Art sie be­
nutzt werden , und

5) welchen Anstalten beständige oder einstwei­
lige Beiträge zugestanden sind, von welchen 
Personen und unter welchen Bedingungen. 
Bei jedesmaliger Veränderung ist hierüber 
zu berichten. M. R. ig. Jan. 1817, No. 182. 

Grundzinse für Universitäts-Plätze, 247. 
Gutachten des Universitäts-Gerichts, 184,185» 

205.
— der Appellations-Instanz, 207. 

*

H.
H ands ch rift e n, zum Druck bestimmte, sind 

von den Buchdruckern einzusenden, 21 g.
Häuser der Professoren, 13, ig6. 
Hauspläne.

(1) Die durch das Copiren der Pläne und ähn­
lichen Zeichnungen zu den Schulgebäuden 
verursachten Kosten werden aus der allge­
meinen Reserve-Casse bestritten, und über 
jede solche Ausgabe ist dem Herrn Minister 
zu berichten. M. R. 25.Feb. 1820, No. 662; 
C. R. 28- Feb., No. 115.

(2) Bei den Vorstellungen wegen des Ankaufs 
von Häusern und Plätzen sollen die Pläne 
zur Allerhöchsten Ansicht mit beigelegt wei­

l'
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< 1рп. Allerhöchster Befehl laut M. R. 17. 
Mai 1819» No. 1616; C. R. 21. Mai 1819, 
No. 232.

Hauslehrer
(2) müssen geprüft seyn. Sen.-Uk. 29. Apr. 

V57-
(3) Jeder Hauslehrer mufs sich einem Examen 

unterworfen haben, und Zeugnisse über seine 
Fähigkeiten und Kenntnisse von Russischen 
Lehranstalten, nämlich von Universitäten, 
oder von Schulen der hohem Wissenschaf­
ten, oder von Gymnasien haben. Aller­
höchster Befehl laut M. R. 30. Jan. igi2, 
No. 310; C. R. 30. Jan., No. 21.

(4) Einschärfung der vorstehenden Vorschrif­
ten, M. R. 31. Dec. 1821, No. 4249; C. R. 
4. Jan. 1822, No. 2.

Hausschliefser der Universitäts - Gebäude, 

237.
Hebamme, Examen, 73.
Hebräer sind nicht zur Würde eines Doctors 

der Rechte zuzulassen. Beschlufs der Mini­
ster-Comite, laut Minister Befehl 27. Mai 
1816, No. 1785; C. R. 9. Juni, No. 144.

H ö f- G e r i c h t, lieft. verwaltet das i’Estocqsche 
Stipendium, 138.

Holz-Ankauf, jährlicher, 267.
Honorar der Vorlesungen, 78, 84> 85- 
Hospitiren, 57.

I.
Jahres-Rechnungen, deren Abschlufs, 250. 

(1) sollen im Anfänge des Januar eingesandt 
werden , mit den Schulrechnungen. M. R. 

10. Dec. i8u« No. 4128? 0. R. 12. Dec. 

i8n, No. 389-
(2) sollen bald nach Ablauf des Jahres einge­

27

sandt werden. M. R. 3. Juni 1813 und 11. 
Juni 1185? (s. R e c h n u n ge n.)

(3) sollen in Gemäfsheit des Manifestes vom 
28- Jan. 1811 an die Ober-Direction der 
Reichs - Rechnungs - Revision eingesendet, 
auch darin aufser den etatmäfsigen Revenuen 
alle andere öffentliche Gelder aufgenommen 
werden; sollen kurze Extracte seyn und ent­
halten: a) alle Besoldungen, Remonte, Rei­
sen, Geldbelohnungen etc. mit Anmerkung 
der Etats, Statuten, oder besonderen Uka­
sen, worauf sie sich gründen, der Ueber- 
schüsse und wo solche geblieben; b) An­
schaffungen , Arbeiten und Bauten, mit Bei­
legung abschriftlicher Anschläge und Con- 
tracte. Wenn auf ökonomische Weise ge- 
bauet worden, soll angezeigt werden, 
auf wessen Erlaubhifs es geschehen, wer 
die Arbeiten besichtigt und attestiret ha­
be, und was unvollendet geblieben und da­
für einbehalten worden. S. Uk. 29. Oct. 
1814; M. R. 14.N0V. 1814; C. R. 17. Nov.ej.

(4) sollen, eben so wie die monatlichen Ver­
schlüge, von den untergeordneten Stellen 
in der stufenweisen Ordnung an die ihnen 
vorgesetzten, und von diesen an das Depar­
tement des öffentlichen Unterrichts zur Revi­
sion eingesendet werden, welches sie nach 
den im Senats-Ukas vom 29. Oct. 1314 ent­
haltenen Regeln beprüft. Journal-Extract
der Ober-Schuldirection vom 26. Juli i8i8> 
€. R. 27. Juli igi8 ■> No. 191.

Immatriculation der Studierenden, 56.
— soll nur zu Anfänge des Semesters, und nicht 

im Laufe desselben zulässig seyn. M. R. ц. 

Oct. 1815? No. 2989; C.R. 15. Oct., No. 263.
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Immobilien der Universitäts-Mitglieder
— der Universität, 227.

Inser ate. Die Kosten der Bekanntmachungen 
in den Zeitungen sind den Buchdruckern 
zu bezahlen. M. R. 26- März 1821, No. 
571 ; C. R. 30. März , 202.

Inspectoren und Gehülfen der Universitäts­
Anstalten, 123.

— sind von den Directoren derselben abhängig; 

ibid. 124­
— ernennen, in ihrer legalen Abwesenheit, 

mit Genehmigung der Directoren, ihre Stell­
vertreter, 126.

Institute; s. Anstalten.
Instrumentenmacher für die Chirurgie (s. 

den Etat zu den Statuten.)
— demselben wird ein eisernes Inventarium 

von den ihm nöthigeji Maschinen und Ap­
paraten an Werth 1170 Rubel auf Kosten 
der Universität angeschafft und unter Auf­
sicht des Professors der Chirurgie anver­
trauet. M. R. 13. Oct. 1823» No. 2916; 
C. R. 24. Oct., No. 542.

Inventarium, des unbeweglichen und beweg­
lichen Universitäts-Vermögens, 266.

— der Universitäts- Institute, 221, 266­
__ Reglement zur Führung der Inventarien- 

Schnurbücher, ertheilt von dem Herrn Cu- 

rator am 29. Mai 180$.
Jurisdiction der Universität, 6, 149, 191- 

(s. Gericht.) я
__ kein zur Jurisdiction der Universität gehöri­

ger Inculpat soll anders als von seiner Com- 
petence gerichtet werden. Beschlufs der 
Ober - Schuldirection vom 10. Nov. 1804; 

C. R. 29 N0Y., No. 226.

K.
Kinder der Professoren und Lehrer, 10, 13 5 etc. 
Kirchenfeste an welchen weder Schul-Unter­

richt noch Gerichtssitzungen Statt finden sollen. 
S.Uk. 11.Nov. 1812 ; C. R. 22. Nov., No. 30g.

Klinger, Friede., Generalmajor und Ritter, zum 
Curator des Dörptschen Lehrbezirks ernannt. 
Allerhöchster Ukas 24- Jan. 1803; M. R. 30. 
Jan., 1803 No. 31. Als solcher entlassen d. 
6. Jan. 1817.

Kopfsteuer.
(1) Die Ausschliefsung aus dem Oklad gehört 

zur Competenz des dirig. Senats. Instruction 
für die Kameralhöfe und Ukas vom 21. 
März 1781. 1

(2) Vorschriften wegen Auschliefsung aus dem 
Oklad der nach bestandenem Examen in 
der Chemie und Pharmacie zu Gehülfen oder 
höheren Stufen gewürdigten Apotheker-Dis- 
cipel. Allerhöchster Ukas vom 29. Oct. 1809*

(3) Wegen der Ausschliefsung der Studenten 
aus dem Kopfsteuer-Oklad, weiche sich 
dem gelehrten Stande, oder dem Militair- 
Dienste widmen wollen, ist von der obern 
gelehrten Behörde dem Senat vorzustellen. 
Allerhöchster Ukas vom 10. Nov. 1811.

(4) Geschickte und talentvolle Personen, die 
unter Kopfsteuer stehen, und überhaupt 
zu den steuerpflichtigen Ständen gehören, 
als zum Kaufmanns-Stande etc., können auf 
Vorstellung des Herrn Ministers der Volks­
Aufklärung von dem dirigirenden - Senate 
in einem zum Schulfache gehörigen Poe­
ten bestätigt und alsdann aus der Kopfsteu­
er-Liste ausgeschlossen werden. Sen.-Uk. 
14. Febr. 1812, No. 340, enthaltend den 

S.Uk


Allerhöchsten Ukas 12. Jan. 1812; AI. R. 21. 
Feb. 1812, No. 622; C. R. 23. Feb. 1812, 
No. 45.

(5) Die aus dem steuerpflichtigen Stande anzu­
stellenden Lehrer müssen einen Schein aus­
stellen , , dafs sie nicht weniger als sechs 
Jahre im Schulfache verbleiben wollen. M. 
R. 8- Oct. 1814; No. 3079; C. R. 13. Oct. 
No. 263.

(6) Die Documente (der Gemeinde) zum Behuf 
der Auschliefsung aus dem Kopfsteuer-Oklad, 
sind dem dirigirenden Senate im Original 
zu übersenden. Sen. Ukas lautM. R. 2 1- Jan. 
1815, No. 158; C. R. 22. Jan. No. 16.

(7) BeiVorstellung der steuerpflichtigenPersonen 
zu Lehrer-Aemtern mufs angezeigt werden,, 
worin die Auszeichnung und die Fähigkei­
ten bestehen, wo, und was dieselben stu- 
dirt haben. S. Uk. 31. Jan. 1815 ; M. R. 
11. Feb., No. 366; C. R. 12. Feb., No. 30.

(8) Die steuerpflichtigen Lehrer, welche der 
Senat noch nicht aus dem Oklad ausge­
schlossen hat, sollen zur Auschliefsung vor­
gestellt werden. S. Uk. 20- Juni 18 1 5 ; M. 
R. 20. Aug. 18157 No. 2426; C. R. 24. Aug.; 
No. 210.

(9) Im Oklad als steuerpflichtige Unterthanen 
aufgenommene Subjecte dürfen zu gelehr­
ten Würden nicht vor ihrer Ausschliefsung 
durch den Senat, von den Facultäten pro- 
movirt werden. M. B. 21. Dec. 1816, No. 
4132; C. R. 22. Der., No. 326.

(10) Erneuerte Einschärfung des oben, unter 
No. 9 angeführten Gesetzes. C. R. 24- Nov. 

1820, No. 556.
(11) Der Ukas vorn 15. Dec. 1763, dem zu­

folge steuerpflichtige und ander® nicht ade- 
liche Rechte habende Personen bei ihren 
Anstellungen in den Canzelleien ersS als Co- 
pisten augestellt und sodann der Ordnung 
nach weiter befördert "werden sollen , ist 
genau von allen Behörden zu erfüllen. 
Sen.-Uk. 15. Feb. 1822; C. R. 25. Feb., 
No. 135.

(12) Die aus den Freigelassenen genommenen 
Officianten , deren Aufnahme in den Dienst 
bei den Behörden gestattet worden, sollen, 
wenn selbige, ehe sie Ober-Officiers- Rang 
erworben haben, abgehen oder abgehen 
müssen, an die Gouvernements-Regierung 
gewiesen werden, um sich eine Lebensart 
zu "wählen, und sich in einen steuerpflich­
tigen Stand einschreiben zu lassen. Sen. 
Uk. 30. April 1822, enthaltend den Aller­
höchst bestätigten Beschlufs der Minister- 
Comität; C. R. 21. Aug., No. 457.

(13) Die Magistrate etc. haben in den — zum 
Behuf des Eintritts in administrative Civil- 
Dienste — zu ertheilendenEntlassungs-Schei­
nen anzuführen: 1) dafs für den Entlasse­
nen die ganze Gemeinde die Abgaben-Zah­
lung bis zur neuen Revision übernimmt; 
2) dafs das ertheilte Zeugnifs oder Entlas- 
sungs - Attestat nur bis zum Eintritt einer 
neuen Revision Kraft hat, wo jeder, der 
bis zu dieser" Zeit nicht mit Bestätigung des 
dirigirenden Senats in Dienste getreten, 
verbunden ist, bei der neuen Revision 
eine Liste über sich einzureichen, widri­
genfalls er sich der gesetzlichen Verant­
wortlichkeit unterwirft; und 3) dafs der­
jenige, welcher einen Entlassungsschein 
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erhalten, jedoch in Diensten noch nicht 
angestellt worden, mit einem solchen Schei­
ne sich nicht aus der Stadt entfernen kön­
ne, sondern zu seiner Entfernung einen 
Placat-Pafs nehmen mufs. Sen.-Uk. 30. 
April 1822.

Krankheit, unheilbare, 129.
Kriegswissenschaftliche Sammlung, 108,

• ’ 1 . .115.
Krons-Beamte, auf welcher Grundlage es 

denselben erlaubt wird, Angelegenheiten 
von Privatpersonen bei den Gerichtsbehör­
den zu betreiben. Sen.-Uk. 22- Juni 1822; 
C. R. 13. Juli, Ko. 390- 

Krons-Defecte.
(1) Instruction für die Confiscations-Kanzellei 

vom 7. Aug. 1730, Punct 29.
(2) Bei Verhandlung der Gassen - Defect-Sa­

chen soll in der Untersuchungs-Acte auch 
das Alter und die etwanigen besonderen 
Verdienste oder wichtigen Fehler des in 
Inquisition befindlichen Beamten angezeigt 
werden. S. Uk. vom 27. Jan. 1803.

(5) Krons-Schulden und Rückstände bis 30. 
Aug. 1814, wenn sie nicht vorsätzlich, 
und nicht gröfser als 2000 Rubel sind, wer- z 
den erlassen, und Krons-Defecte der Art 
verziehen. Allerhöchstes Manifest vom 30. 

Aug. 1814, §• ii- Desgleichen wenn sie 
gröfser sind, aber auf mehrern Personen 
vertheilt, auf jede derselben nicht über 
3000 Rubel ausmachen. Die Beitreibung 
derselben von den Erben von Verstorbenen 
wird aufgehoben. Ibid. Ergänzung §. 5. 

und 5. 9.
(4) Krons-Defecte müssen dem Herrn Finanz­

minister und den KameralhÖfeu angezeigt 
werden, des gl. die zum Besten der Krons- 
Cassendictirten Geldstrafen. Sen.-Uk. ig.Jan. 
1823; G. R. 3. Feb., Ko. 44.

Kro 11 s-Stu deuten (s. Mediciuisches Krons- 
Institut.)

— — der Medicin, die nach beendigtem Cur- 
sus in Grusien, Kaukasien und Sibirien an­
gestellt werden, sollen gleich zu Titulaire- 
Räthen befördert werden, doch unter der 
Verpflichtung, in jenen Gegenden sechs Jah­
re wenigstens der Krone zu dienen. Uk. 20. 
Jan. 1820; G. R. 27- Jan., Ko. 39.

— — welche auf Kronskosten zu ihrer wis­
senschaftlichen Ausbildung auf Reisen ge­
schickt werden, sollen dafür der Krone zehn 
Jahre , andere Studierende, die auf eigene 
Kosten studirt haben, aber sechs Jahre der 
Krone dienen und sich von dieser Verpflich­
tung nicht durch Erstattung der Kosten be­
freien können. M. Б. 13. Dec. 1822; C. R. 
24- Dec., Ko. 659.

L.
Landgerichte, 186­
Lateinische Sprache, zur Beantwortung der 

Preis-Aufgaben, 146.
L e c ti о ns-C a t a lo g, 38-
Lectoren bei der Universität stehen in der 

zehnten Classe. Allerhöchst bestätigter Do- 
klad des Ministers der Volks - Aufklärung 

vom 28- Dec. 1818; 0. R. 21- Jan. 1819» 
Ko. 40. ingl. Stat. §. 12.

Lehranstalten, 88 seqq.
— innere Einrichtung, 121­
— deren Etat-Summen. 238­

/ 1



Lehranstalten, deren ökonomische Verwal­

tung, 257. 2587 s. Directoren.
Lehrbücher der Universität und Schulen, 

nach welchen docirt wird, müssen von dem 
Ministerium bestätigt und daher darüber vor 
deren Einführung berichtet werden. M. 
K. 14. Feb. 1814, No. 491 \ C. R. 16- Febr. 
No. 45.

Lehrer, 2, ior 12, 86­
— deren Anzahl, 75.
— der Sprachen , deren Conversatoria , 86. . • I
— — — deren Assistenz des Bibliothekars, 

107.
— — Künste, 75, 87«
— Seminarium, 93.
Leichname, 89.
Lio wen, Generallieutenant und Ritter Graf von, 

wird zum Curator der Universität ernannt. 

Im Uk. 1817- 17« Jan. 1817- M. R. 20. Jan., 
No. 219

Lilien Zeichen vom französischen Ilofe ver­
liehen, soll von Niemanden in Rufsland ge­
tragen werden. Allerhöchst bestätigter Be­
sch lul's der Minister - Comite; C. R. 12. 

Feb. 1819, No. 78-
Lösch-Anstalten der Universität.

(1) Dem Inspector des Lösch-Apparats werden 
jährlich hundert Rubel aus der Reserve- 
Casse bewilligt. M. R. 19. Feb. 1821, No. 
527; C. R. 21. Feb. No. 96- und 1. Juni 

1821, No. 337*
(2) Zur Unterhaltung derselben werden jährlich 

zweihundert Rubel aus der Etat-Summe für 
unvorhergesehene Ausgaben bestimmt. M. 

R. 21. Feb. 1823 , No. 538; C. R. 24. Feb. 

No. 99. '
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Lösch-Anstalten der Universität.
(3) Zur Verwaltung dieser Summe ist bei der 

Rentkammer ein eigenes Schnurbuch zu hal­
ten und die Anweisung zur Zahlung von dem. 
Director der Lösch-Anstalten gleich den Di­
rectoren der übrigen Universitäts - Institute 
zu erth eilen. M. R. 19. Jan. 1824, No. 16; 
C. R. 28-Jan., No. 55.

M.
Magister Rang, 12.
— Examen. Promotions - Verordnung vom 20. 

Jan. 1819- §• 30 seqq.
— Zur Erlangung der Magister-Würde ist, 

aufser der Prüfung und Dissertation, auch 
eine öffentliche Disputation in beliebiger 
Sprache erforderlich. Ibid. §. 33.

Magnetismus, animalischer, Regeln nach 
welchen derselbe in den Residenzen und 
solchen Städten, wo Universitäten und me- 
dicinische, Lehrstühle sindunter Aufsicht 
derselden angewendet -werden darf.. Be- 
schluls der Minister - Comite 1. M. R. 4. 
Mai 1816, No. 1530; C. R. 5. Mai, No. 
113.

Mathematische Sammlung, log, 116.
M e c h a n i c u s beim physikalischen Cabinet, 11 r.
— ihm werden die nöthigen Maschinen zu sei­

ner Arbeit auf Kosten der Universität als ei­
sernes Inventarium übergeben.. Ibid.

Medaille, goldene und silberne, 147.
Mediciuisches Кг оns-I n s ti t ut der Uni­

versität- zu Dorpat. ~

(1) In das bei der Kaiserlichen Universität 
Dorpat errichtete medicinische Institut wer­
den vierzig Studierende aufgenommen, wel-
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ehe in vier auf einander folgenden Jahren, 
jährlich 750 Rubel erhalten, und dafür der 
Krone zum sechsjährigen Dienste als Aerzte 
verpflichtet sind. Allerhöchster Befehl vom 
5. Nov. 1819; Publication des Conseils vom 
8- Dec. 1819, No. 281.

(2) Jedem Arzte, der seine Studien auf einer 
Russischen Universität auf Kosten der Krone 
vollendet, sollen bei seiner Anstellung in der 
Armee, dem Seewesen oder sonst im Staats­
dienste, zur Equipirung und ersten Einrich­
tung 150 Rubel aus dem Reichs-Schatze aus­
gezahlt werden, nachdem der Herr Finanz­
Minister von einem jeden solchen Falle ge­
hörig in Kenntnifs gesetzt worden ist. Al­
lerhöchster Befehl im M. R. 16. Juli 1819, 
No. 2301; C. R. i8- Juli 1819, No. 343.

(3) Bei dem Abgänge von der Universität zürn 
Kronsdienste wird jedem Mitgliede des me- 
dicinischen Instituts, nach Maafsgabe der 
Entfernung seines Bestimmungs-Orts, Post­
geld ausgezahlt. M. R. 31. Aug. 1821, No. 
2742; C. R. 3. Sept. 1821, No. 508- Vergl. 
Progongeider.

(4) Ferner sollen dieselben bei ihrer Entlassung 
zum Kronsdienst mit chirurgischen Instru­
menten nach Angabe des Ministern der In­
nern Angelegenheiten versehen und jedes­
mal deshalb unterlegt werden. M. R. 11. 
April 1823, No. 1091; C. R. 25 April, No. 

210.
(5) Aufser den jährlich zu besetzenden zehn 

Stellen, kann die Facultät auch die vacan- 
ten Stellen der frühem Coetus mit tüchtigen 
Subjecten besetzen, und ist befugt die Be- • ’ r
werber für denjenigen Coetus anzunehmen, 

zu welchem dieselben sich nach ihren Kennt­
nissen qualificiren, ohne Rücksicht darauf 
nehmen zu müssen, ob ein solcher Coetus 
vollzählig ist, oder nicht. Endlich kann sie 
den Bewerbern, welche schon auf eigne 
Kosten solche Kenntnisse erworben haben, 
die sie zum frühem Eintritt in den Krons­
dienst geschickt machen, die darauf ver­
wandten Kosten aus den Ueberschüssen des 
Instituts ersetzen. M. B. 13. Feb. 1824, No. 

588 1 C. R. 21. Feb., No. 100.
Medicinal-Beamte welche bei Hospitälern 

und andern Instituten angestellt sind, sollen 
mit denen, die diesen Anstalten dienöthigen 
Vorräthe liefern, weder in Gfeld-Verbindun­
gen noch Rechnung stehen. Sen.-Uk. 20- 
Dec. 1821; C. R. 14. Jan. 1822, No. 31.

Medico- chirurgische Academie. Re­
geln, nach welcher die Aufnahme der Zög­
linge daselbst Statt finden soll, werden mit- 
getheilt. M. R. 20. Juli 2817, No. 2174; 
C. R. 28- Juli, No. 205.

Memoire, s. Berichte.
Miethgelder der Universitäts-Gebäude, 247. 
M i 1 d e r u n g s - G r ü n d e, 205.
Militair, kann vom Rector requirirt werden, 

9’ 161. t
Mineralogisches Cabinet, iog.
Minister der geistlichen Angelegenheiten und 

der Volks-Aufklärung, 3, 4, 14, iß, 241, 
242, 270.

— bestätigt die Beschlüsse der Universität, wel­
che Veränderung ihrer Verfassung betreffen. 
4, 269.

M inister iumdes öffentlichen Unterrichts, Aller­

höchste Verordnung vom 24, Oct. 1817 über
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die innere Organisation desselben wird der 
Universität m'itgetheilt. C. R. 20. Nov. 1820, 
No. 551.

Mitschuldige, 173.
Monatliche Vorschläge über Einnahmen 

und Ausgaben, s. Berichte.
Museum der Kunst, 108, 109.

N.
Nachlafs der Universitäts - Mitglieder, 16, 186, 

187, 188­
— unbeerbt verstorbener Schulbeamten soliden 

Anstalten verbleiben, bei welchen sie zuletzt 
angestellt waren. Sen. Uk. 32. Aug. 1821; 
C. R. io. Sept, ejusd., No. 534.

— der im Dienste verstorbenen ausländischen 
Professoren soll zollfrei über die Gränze 
ausgeführt werden. Befehl des Finanz-Mi­
nisters, laut C. R. 8- Juli 1819 (in der Huth- 
sehen Nachlafs-Sache.)

Natur alie n - Cab inet, 77, ю8> по.
Naturrecht, Bücherund Handschriften nach 

welchen darüber gelehrt wird, sollen dem 
Herrn Minister zur Prüfung unterlegt wer­
den. M. R. 28-Feb. 1821, No. 639; C. R, 
I. März, No. 134.

Notaire, des Universitäts-Gerichts, 162, 225, 

226.
Nullität, 166, I8°> 183» 201.

o.
Ober-Schul dir ection, 3.
Obligationen, der Universität gehörige, 254. 

Observatorium, 108, пб.
Oekonomie-Aufsicht, 267.
_____ und Polizey-Verwaltung der Institute, 122.

Ofenheitzer, 237-
Officiere die wegen schlechter Führung vom 

Militair-Dienst ausgeschlossen werden, sind 
im Civil-Fache nur als untere Canzellei-Of- 
ficianten anzustellen. Sen. Uk. 15. Mai 
1822; C. R. 19. Juni, No. 355.

Opponenten, 72.
Orden. Das französische Lilienzeichen darf 

niemand in Rufsland tragen. Allerhöchster 
Befehl, M. R. 9. Feb. 1816, No. 540; C. R. 
11. Feb. 1816, No. 43.

— den Orden des heiligen Johannes von Jeru­
salem darf Niemand, der ihn jetzt erhält, 
tragen. Sen. Uk. Feb. 1817; C. R. 9. März 

1817, Ko- 71­
— Die Pfeufsischen Ordenszeicheu der Russi­

schen Civil-Beamten sollen nach dem Tode 
der Inhaber dem Collegio der auswärtigen 
Angelegenheiten eingesandt werden. Sen. 
Uk. 30. Nov. 1819^ M. R. 13. Dec. 1819, 
No. 3864; C. R. 16. Dec., No. 542.

— Erläuterung zu den bestehenden Gesetzen 
über die Verleihung des St. Wladimir-Or­
dens für 35 jährige Dienste. Sen. Uk. 27. 
Feb. 1822, enthaltend den Allerhöchsten Be­
fehl 5 om 9. Nov. 1821; C. R. 11. März 1822, 
No. 164.

P.
Pädagogische Anstalten, 93.
— philologisches Seminarium, 93.
Pässe vom Universitäts-Conseil, 43.
— Regeln über den Durchlass über die Russi­

sche Gränze für die Ein - und Ausreisenden 
verschiedener Stände. Im. Uk. 13. Feb. 1817; 
M. R. 28- Feb. 1817, No. 681; C. R. 6.März, 
No. 60.

5
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Papier. Nur Papier aus den Russischen Papier- 

Fabriquen ist in den Canzelleien zu gebrau­
chen. Allerhöchster Befehl im M. R. 31. 
Dec. 1810, No. 2067; C. R. 3. Jan. i8n, 
No. 3.

Pastor, 2.
Pathologisches Cabinet, 108, 113. 
Pedelle, 160, 236, 268­
— Gebühren, 151.

erhalten eine besondere Instruction, 236т 

268.
— ihre Aussagen in Studenten Disciplin-Sachen 

haben Beweiseskraft, 236.
Pension der Professoren , 127 seqq. 270­
— - kann im Auslande genossen werden. Ibid 

und 137'.
— der Lehrer, 129.
— der unheilbar kranken Professoren und Leh­

rer, 129.
— der Wittwen und Waisen, 130 seqq.
— defshalb ist Sr. Kaiserl. Majestät zu unterle­

gen, 136.
(1) Dasselbe schreibt der Allerhöchste Ukas 

vom 2 i.Aug. 1809 vor; M. R. 23. Aug., 1809» 
No. 625 ; C. R. 24- Aug., No. 182, mit dem 
Zusatze, dafs Pensionen und Gratihcationen, 
welche willkührlich decretirt und gezahlt 
worden sind, von denjenigen Autoritäten 
in den Lehrbezirken sammt den Zinsen bei­
getrieben werden sollen, welche die Anwei­
sungen dazu ausgestellt haben, it. C. R. 

2g. Sept. 1809, No. 217.
(2) Pensionen werden bei Wiederanstellung 

im Dienst durch den alsdann bezogenen Ge­
halt in der Art ersetzt, dafs, wenn jemand 
weniger Gehalt empfängt, als er früher Pen­

sion bezog, ihm das daran fehlende aus den 
Pensions - Summen ausgezahlt werden soll. 
Niemand aber soll zugleich Gehalt und Pen­
sion geniefsen, und defshalb ist in den 
Dienstlisten anzuzeigen, ob jemand mit Pen­
sion verabschiedet worden und. wie grofs 
solche gewesen sey. Allerhöchster Ukas 
vom 23. April 1798 und Sen. Uk. io- Dec. 
18Ю ; M. R. 31. Dec. igio-

(5) Der zuletzt bezogene Gehalt giebt den 
Maafsstab der Pension für 25jährige Dien­
ste im Lehrfache, wobei die mit der Pen- 
sions - Gompetenz verbundenen Dienstjahre 
nicht von niedrigerem, als vom Lehrer­
oder Magister-Character ab zu rechnen sind. 
Allerhöchst bestätigter Doklad des Ministers 
der Volks-Aufklärung vom 15. April i8n-

(4) Der Dienst ist auf allen Russischen Univer­
sitäten ein und derselbe, und daher bei Be­
willigungen von Pensionen gleichbedeutend, 
ob derjenige, wegen dessen die Vorstellung 
ergeht, auf einer oder successive auf ver­
schiedenen Russischen Universitäten in Dienst 
gestanden har. M. R. vom 3т. Mai 1819, 
No. 1766; C. R. 4. Juni 1819 , No. 260.

(5) Vorstellungen zu Bewilligung von Pensio­
nen sollen nur den Gesetzen gemäls einge­
sandt werden. M. R. 12. Feb. 1811.

(6) Die Hälfte der jährlichen Pensionen der 
Wittwen wird, wenn nach dem Tode ih­
rer Männer sieh Kron-Forderungen an letz­
tere ergeben, zur Berichtigung derselben 
verwandt. Sen. Uk. 12. (15) Mai 1822; M. 
R. 15. Juli 1822, No. 2235; C. R. 27. Juli 

j8<2, N0.414. Vorstehender Ukasbezieht sich 



jedoch nicht auf die einmalige Auszahlung 
der Gehalte ihres Mannes.

Pensions-Fonds, 254, 270.

dessen Renten, 270.
— Die Ersparnisse der Institute können zum 

Besten des Pensions- Fonds in der Reichsleih­
bank auf Renten begeben werden. M. R. 
27. Juli 1823; G. R. 18. Aug., No. 416.

Pharmacie. Candidaten derselben dürfen 
nicht zum Apotheker - Examen zugelassen 
werden. Allerhöchster Befehl, 7. Feb. 
1816; C. R. 18. Feb., No. 52.

—- pharmaceutische Beamte und Veterinair- 
Aerzte sollen wie die Chirurgen nach Grund­
lage des Allerhöchst bestätigten Doklads vom 
21. Feb. 1817 nach den daselbst vorgeschrie­
benen drei Classen befördert werden, wenn 
sie das Examen bestanden haben. M. R. 14. 
Jan. 1822 , No. 124 ; C. R. i8« Jan., No. 42« 

Physicalisches Cabinet, 10g.
Plan, Allerhöchst bestätigter zur Errichtung der 

Dörptschen Universität vom 4. Mai 1799.
Podräde und Coutracte.

(1) sollen in Silber zum Börsen-Cours inBanco 
Assign. zahlbar geschlossen werden. Uk. ц. 
Feb. 1812 ; C. R. 12. März 1812.

(2) sollen künftig nicht anders als in Bane. Assig. 
geschlossen werden. Im. Uk. 9. April 1812, 

§. 10; C. R- 26. April 1812.
(5) die Stipulationen hiebei sind genau zu beob­

achten. Strafen, welche von den manqui- 
renden Lieferanten sowohl, als von den Be­
hörden beizutreiben sind, die ihnen nicht 
in den bestimmten Terminen zahlen, indem 
die Entschuldigung wegen Mangel an Gelde 
in der Krons-Casse nicht gelten soll. Be- 
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schlufs der Minister - Сотйё vom 3. Oct. 
1818; C. R. 30. Oct. 1818? (s- Bauten).

(4) dabei dürfen in Zukunft alle Behörden ge­
gen besondern Salog die Hälfte der Podräd- 
Summen den Lieferanten voraus zahlen. Sen.
Uk. 31. Aug. 1821; M.R. 16. Sept. 1821» No. 
2950; C. R. 17. Sept., No. 550-

(15) dabei sollen Bauten nicht anders zugelas­
sen werden, als wenn sie die dafür durch 
die Gesetze bestimmten Zeugnisse, laut Im. . 
Ukas vom n. Feb. 1812, beibrlngen. Sen. 
Uk. 28-Feb. 1823 ; M. R. 5. März , No. 685; . 
C. R. 7. März, No. и9.

(6) nach welchcnRegeln denUnternehmern von 
den auf ihre Contracte vorschriftmäfsig ge­
zahlten Summen, die Procente berechnet 
werden sollen. Sen. Uk. 30. Juni 1823; C. 
R. 26. Juli, No. 382.

Polen, Königreich, die Abfassung von Beam­
ten dorthin ist nicht als Urlaub zu einer 
Reise über die Gränze anzusehen. Aller­
höchster Befehl im M. R. vom 22.März 1816;
C. R. 24. März, No. 80.

Tolitische Bücher der Professoren sind nicht 
censurfrei, 220, s. Censur.

Polizei, 9, 53.
— Sachen, 174, 193.
Porto-und Assecuranz-Gelder.

Post und Assecuranz-Gelder sollen nur von 
Lehrbüchern und Lehrhülfsmitteln, die von 
der Universität zu diesem Behuf an die Schul­
Anstalten und an ihre Obern versandt wer­
den, nicht erhoben, letztere daher unter 
Kronssiegel mit der Aufschrift „Lehrbücher“ 
versandt werden. Andere bei der Univer­
sität gedruckte und des Debits wegen ver-
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sandte Werkte sollen, bei strenger Verant­
wortlichkeit, die Post- und Assecuranz-Gel- 
dcr zahlen, welche der Universität von den 
Verkäufern zu ersetzen sind. Allerhöchst 
bestätigter Beschlufs des Reichsraths vom 2g. 
Dec. igi8 über die Post-Taxe; M. R. 26. 
Feb. 1819, No. 712; G, R. 4. März 1819, 
No. 114.

Post-Amt, s. Zeitschriften.
Pos di 1 in. Bei Ankauf von Gebäuden und 

Plätzen auf Kostender Krone für Schul-An­
stalten soll keine Poschlin erhoben werden. 
Allerhöchster Ukas vom 13. Jan. igo6; C. R. 
9. Feb. 1806, No. 31.

P reis-Aufgaben für Studierende, 145 seqq. 
Preisbewerber, 148.
Prei s-M edaille der Universität mit dem Brust­

bilde Sr. Kaiserlichen Majestät zu zieren 
wird Allerhöchst erlaubt. AI. R. 29. Dec. 
1805, No. 757; C. R. 2. Jan. 1806, No. 3.

Privat-Do centen, 81, 269 und Etat. 
Privat-Genugthuung, igi.
Privilegien. Die Civil-Behörden sollen den 

Universitäten keine Ukasen und Befehle zu­
schicken , die mit ihren Statuten und Privi­
legien nicht übereinstimmen. Im. Uk. an 
den Minister des Innern vom 1. ГеЪ. 1809.

i ,
Procureur, Gouvernements -, und Kreis - und 

Oekonomie-Fiskal, in Hinsicht ihres Ver­
hältnisses zum Schulwesen.

Die Gouvernements-Procureure haben sich 
der, bei den Gerichts - Behörden aufser- 
halb Dorpat obschwebenden, das Interesse 
der Dorpatischen Universität uud der ihr un­
tergeordneten Schulen betreffenden Sachen 

. amtspflichtig eben so, wie anderer Kronssa-

chen anzunehmen, und sie in den Gouver­
nements-Palaten persönlich, in den Kreis­
Behörden aber durch die Fiscale eifrigst zu 

" betreiben. Vorschrift des Herrn Justiz -Mi-
# nisters im M. R. 29. Dec. ig2O, No. 4250;

C. R. 1820, No. 66o-
Professoren, Rang, 12.
— Qualification zur Wahl, 32, 66.
— haben ihre erste Instanz beim Universitäts­

Gerichte, 50, 154.
— Vorlesungen, 78.
— emeriti, 12 g.
— Censurfreiheit, 217, 220, 221.
— Titel darf sich bei Strafe Niemand anmaafsen, 

der nicht von dem Ministerio dazu bestätigt 
worden ist. AI. R. 29. Feb. ig!2 , No. 796; 
C. R. 12. März, No. 58.

Professoren, deren Anzahl, 34, seqq.
— aufserordentliche, 76.
Progongeider; s. Reisegelder, Medici- 

nisches Krons-Iustitut der Univer­
sität Dorpat.

(1) Bei Abfertigung der Krons-Beamten zur 
Reise nach ihren Bestimmungsorten müssen 
auf hundert Werste zwei Tage gerechnet 
werden. Sen. Uk. 17. April 1799.

(2) Regeln wegen Verabfolgung der Progon- 
Gelder an Kriegs-und Staats-Beamte. Al­
lerhöchstbestätigter Dokladvom 4. Jan. 1803.

(5) Ueber die Auszahlung des Progongeides. 
Sen. Uk. 3. Sept. 1807-

(6) Vorschrift, den Allerhöchst bestätigten Do- 
klad vom 4. Jan. 1803 auf Schul - Inspecto­
ren und Lehrer anzuwenden. M. R. 21. 
Feb. 1816, No. 729; 0. R. 22. Feb. 1816, 
No. 53. (s. No, 2.
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(7) Brogon-Gelder sollen ohne weitere Unterle­

gung den in Krons-Angelegenheiten reisenden 
Lehrern auf Anweisung der Schul-Commission 
einem jeden seinem Range gemäfs ausgezahlt 
werden. C. R. 20. Nov. 1820, No. 553.

Proclama, zur Aufforderung der Erben, 187.
■— der abgehenden Studierenden, 189, 190. 
Promotion zu gelehrten Würden, 71.

(1) kann bei Apotheker-Discipeln, welche unter 
Kopfsteuer stehen, nur nach bestandenem 
Examen in der Chemie und Pharmacie, und 
nach erfolgter Ausschliesfung aus dem Oklad 

geschehen. Allerhöchster Ukas 29. Oct. 1809.
(2) darf bei im Oklad als steuerpflichtig auf­

genommenen Subjecten vor deren Ausschlie­
fsung nicht Statt finden. M. R. 21. Dec. 1816, 
No. 4132; C. R. 22. Dec., No. 326.

(3) zu Aerzten, soll nach den vorgeschriebe­
nen Classen geschehen, (ЛВкарЪ 1, 2. или 
Jro отдЬлешя ) Allerhöchst bestätigter Do- 
klad der Ober-Schuldirection vom 21. Feb­
iß 17; C. R. 16. März, No. 77.

(4) Eben so ist zu verfahren mit Promotion der 
pharmaceutischen und Veterinair - Beamten, 
die gleichfalls nach dreien Abteilungen 
oder Classen zu befördern sind. M. R. 14. 
Jan. 1822, No. 124; C. R. ig. Jan. No. 42.

(5) Gebühren, (s. Vocation, Prüfung).
(6) der Promotions - Ukas vom 20. Jan. 1819 

erstreckt sich nicht auf die Medicin - Studie­
rende. M. R. io-April 1820, No. 1181 '■> C. 
R. 15. April, No. 198-

Prorector, 63.
Prosector, 74, 89-
Protocolle des Conseils und Directorii sind 

nach jeder Sitzung von sämmtlichen anwe­

senden Gliedern unterzeichnet von dem je­
desmaligen Rector dem Herrn Curator zu 
übersenden. C. R. 21. Nov. ign, No. 369 
und 16. Jan. 1812, No. 15.

Prüfung, gelehrte, 5, 7°» 73» s. Promotion, 
Doktoren, Chirurgen, Candidaten, 
IIebräer, Pharmacie.

— der Seminaristen , 95-,
— der Stipendiaten und Gratisten , 143.

(1) Der Civil-Beamten, die keinen gelehrten 
Grad erworben, zur Erlangung des Colle- 
gien-Assessor - und Staatsraths - Ranges. Sen. 
Uk. 6. Aug. 1809.

(2) Die Universitäten haben das Recht, alle 
In- und Ausländer, mit einziger Ausnah­
me der Zöglinge der medicinisch - chirurg. 
Akademie in St. Petersburg, zur Erlangung 
gelehrter Grade zu examiniren. Aller­
höchst bestätigte Vorschriften zur Prüfung 
der Medicinal- Beamten vom 15. Juni 
1810. Allerhöchst bestätigter Doklad des 
Ministers der Volks-Aufklärung defshalb 
Vom 15. Juli 1810; C. R. 26. Juli, No. 161. 
§. 1. ibid.

(3) UeLer jedes Examen der medicinischen 
Facultät soll die Universität berichten. M­
R. 2 0-Sept, rg 10, No. 1187; C. R. 27. Sept. 
No. 202; desgl. M. R. 9. Oct. igil» No. 
3252; C. R. 10. Oct., No. 330.

(4) Aerzte und Pharmaceuten, welche von der 
medico - chirurgischen Akademie und den 
Universitäten tntfernt in Diensten der Krone 
stehen, können auf die von der Akademie 
und der Universität aufgegebenen Fragen 
bei deü Medicinal-Uprawen geprüft und 
nach Einsendung der Protocolle und Pro» 
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bearbeiten zu gelehrten Graden befördert 
werden. M. R. 29. Juni ign, Ko. 2025; 
C. R. 30. Juni, Ko. 22g.

(5) Die Entfernung mufs über 400 Werst be­
tragen; widrigenfalls ist, bei anderweiti­
gen Behinderungen sich bei den medicini- 
chen Lehranstalten persönlich ^ur Prüfung 
zu stellen, zuvor dem Polizei - Ministerio 
deshalb zu unterlegen. M. R. 15. Jan. 1819, 
Ko. 130; C. R. 21. Jan., Ko. 37.

(6) Prüfungen der Künstler sind von den Uni­
versitäten an die Akademie der Künste zu 
verweisen. M. R. 22. Oct. ign, Ko. 3364; 
C. R. 24. Oct., Ko. 339.

(7) bei den von der medic. Eacultät über jedes 
Examen an das Ministerium der Volks­
Aufklärung abzustattenden Berichten sollen 
zugleich die den Examinanden vorgeleg­
ten Fragen und deren Antworten eingesen­
det werden. M. R. 30. April 1812; C. R. 
3.Mai, Ko. 137.

(8) Form der Examinations - Attestate wird vor­
geschrieben im C. R. 14. Mai 1812, Ko. 151.

(9) Besondere Regeln bei Prüfung der aus 
Kriegsgefangenschaft in Russischen Dienst 
übergehenden Aerzte. Minister - Comite- 

Befehl, laut M. R. 16. Juli 1814» Ko. 
2151; C. R. 17. Juli, Ko. 184.

(10) Prüfung der Stabs-Chirurgen, zur Erlan­
gung der Würde eines Inspect. der Uprawa 
verstauet. M. R. 22. Sept. I8i4> Ko. 2849; 
C. R. 25. Sept.; Ko. 246.

(11) Die Prüfung zu ärztlichen Würden , kann 
in jeder beliebigen Sprache erfolgen. Befehl 
der Minister-Comite, laut M. R. 30. Juli 

1815, No. 2227; C. R. 4. Aug., Ko. 197.

(12) ausgenommen sind hiervon die Doctoren 
der Medicin und Medico - Chirurgen, auch 
Inspectoren der Medicinal - Verwaltung, 
welche nur in lateinischer Sprache 
examinirt werden sollen. M. R. 17. Juli 
1817, Ko. 2114; C. R. 21. Juli, Ko. 198.

(15) Allerhöchster Befehl vom 7. Feb. igi6 
enthaltend die Regeln, nach welchen Lehr­
linge der Pharmacie zu prüfen sind. Mi­
nister- Rescript, 17. Feb. 1816, Ko. 636; 
C. R. 18- Febr., Ko. 52.

(14) Prüfung der Hospital-und Regiments -Feld- 
scheere ist nicht ohne Erlaubnifs des Kriegs­
Medizinischen Departements zu gestatten. 
M. R. 28. Dec., 1816, Kc. 4234; C. R. 29. 
Dec., Ko. 335.

(15) — zu gelehrten Würden, dafür darf von 
den Examinirten kein Honorar erhoben 
werden. Dagegen sind die Diplomgebüh­
ren zum Besten des allgemeinen Pensions­
Fonds zu erheben, auf Befehl der Minister- 
Comite laut M. R. 10. Juni 1817; C. 
R. 6. Juli 1817 ■> Ko. 18^. Demgemäfs 
werden erhoben;
vom Lehrer der niedernSchulen - Rbl. 10
— Kreisschullehrer — _____ — 15
— Unterlehrer und Lector------— 20
— Magister uud Oberlehrer am 

Gymnasio — -q

— Doctoru. Adjuncten-Diplom - — До 
— aufserordentlicher Professor - —>50 
—• ordentlichen Professor - - - - — 60 
— jedem nach den Ukas vom 6.

Aug. 1809 examinirten Ci­
vil-Beamten - - - ---------— 50
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Hiervon sind zugleich die Druckkosten nnd 
übrigen Ausgaben für die Diplome voraus 
zu berichtigen, und der Rest auf Zinsen zu 
geben.

(16) Prüfung derunter militairisch-medicinischer 
Jurisdiction stehenden Apotheker - Discipcl 
ist nicht ohne vorgängiges Attestat der Mi- 
litair - Medicinal - Behörde darüber, dafs 
sie sechs Jahre als Apotheker - Lehrlinge 
ausgedient haben, zur Erlangung des Ge­
sellen-Grades zu gestatten. C. R. ig. Mai 
18187 №°. 120,, laut Verfügung desKriegs- 
Ministerii.

(1^) Jeder, der zur Erlangung von Aemtern 
und gelehrten Würden zum Exame zu- 

,1 gelassen werden will, mufs seine Studien 
auf einer Russischen Universität angefangen 
und drei Jahre nacheinander (сряду) fort­
gesetzt haben. Allerhöchster Befehl vom 4. 
Aug. igig; Sen. Uk. 19. Aug.; C. R. 28- 
Aug., No. 115; it. C. R. 20. Juni 1819, 
No. 287- (s. Studierende).

(18) Allerhöchst bestätigter Doklad der Ober- 
Schuldirection vom 20- Jan. 1819, enthal­
tend die Verordnung über Prüfungen und 
Promotionen zu gelehrten Würden, mit 
Ausnahme der medicinischen. C. R. 15. 

Febr. 18197 No- 86.
(14) wie es mit Prüfung, derer zu halten, die 

vor Emanintng dieser Verordnung ihren 
Cursus schon beendigt hatten. M. R. 10. Juni 
lgi9, No. 1862; C. R. 20. Juni, No. 287.

(20) dafs diese Verordnung sich nicht auf die 
Mediciner erstrecke, laut§. 5. daselbst, bestä­

tigt; M. R. 10. April 1820, No. u8i> C* 
R. 15. April, No. 198г

(21) Prüfung der von der Universität Graduirten 
und als Lehrer Anzustellenden. C. R. 13. 
Nov. 1820, No. 534.

(22) — der die Cameral-Finanz-Militair- und 
ökonomische Wissenschaften Studierenden 
ist. nach dem Gutachten der philosophi­
schen Facültät vom 22. Jan. 1821 zu be­
werkstelligen. M. M. 30. Aug. 2821, No. 
2735; C. R. 3. Sept., No. 506.

(25) in, den Berichten der Facultäten über ge­
schehene Prüfungen und Promotionen soll 
allezeit angezeigt werden, aus welchem 
Stande der Examinirte ist, wo er seine 
Bildung erhielt und ob derselbe ein Recht 
auf den »einer Würde entsprechenden Rang, 
zufolge §. 44. der Promot.-Verordnung ha­
be, oder nicht. M. R. 22. Dec. 1819» No. 
3994 und 30- Oct. 1822, No. 3165; C. R. 
9. Nov. 1822 No. 591 und 12. Sept. 1823, 
No. 471.

(24) E« «oll Niemand das durch den Ukas vom 
6. Aug. 1809- verordnete Zeugnifs erhalten, 
wenn er beim Examen nicht in allen dort 
genannten Gegenständen ohne Ausnahme, 
oder in dem für jede Wissenschaft dort be­
stimmten Grade Kenntnisse bewiesen hat;, 
C. R. 24. Dec. 1822., No. 658­

Q-
Quartier-Freiheit der Professoren, 13. s. 

Einquartierung. Allerhöchster Befehl, laut 
M. R. 28- Juli 1803, No-. 410. /

—■ —- Die Professoren sollen dieses Recht 
selbst benutzen und nicht anderweitig über­
geben. M. R. Juni 18057 0. R. 12. Juli 
1805 No.igi.
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Quartier -Gelder.
(j) der Professoren, werden, zu 500 Rubeln 

für jeden, aus dem R.eichsschatze auf so lan­
ge bewilligt, bis sie mit Kronsquartieren 
versehen worden; zu welchem Zwecke all- 
mählig aus den jährlichen Ueberschüssen der 
Universität Häuser zu bauen oder anzukau­
fen sind. Allerhöchst bestätigter Doklad 
des Minister - Gehülfen der Volks - Aufklä­

rung vom 29- Juli 1805 ; C. R. 1. Aug. 1805, 
No. 294.

(2) Die Quartiergelder sollen besonders ver­
rechnet, zu keinem Nebenzwecke benutzt 
und die Ersparnisse davon zurückgezahlt wer­
den. Zu diesem Behuf soll bis zur Mitte je­
den April- Monats dem Herrn Curator eine 
Liste eingesandt werden, woraus diese Er­
sparnisse zu ersehen, um darnach den Be­
darf des folgenden Jahres berechnen zu kön­
nen. M. R. 31. Juli 1805 und Aug. 1823; 

C. R. 25- Aug. 1823? No. 430» s. Berichte.
Querei, 166, Г82, 200.
Quittungen der Rentkammer über empfangene 

Einnahmen , sollen im Concepte aufbewahrt 
werden, numerirt seyn und eine besondere 
Akte bilden. Vorschrift des Universitäts­
Conseils für die Rentkammer vom 3. Feb. 

1819-
R.

Rang der Professoren, Lehrer, Beamten und 
Studierenden, 12.

— der Conseils-Glieder, 21.
(1) Allerhöchst bestätigte Rangtabelle vom 24.

Jan. 1722-
(2) Allerhöchst bestätigte Adels-Ordnung vom 

21. April 1785«

(5) Studenten, Candidaten, Lectoren, Pro­
fessoren etc. welche in Russischen Lehran­
stalten wirklich dienen und den Classenrang 
nach Ordnung des Lehrfaches erhalten haben, 
avanciren ohne Prüfung, bis zum Etatsrath. 
Allerhöchster Befehl vom 14. Jan. 1 g 11.

(4) Desgl. die ältern Lehrer der Gymnasien. 
Alle diese behalten ihren Rang, -wenn sie 
den Dienst verlassen, wrerden aber dann 
nur nach Grundlage des Sen. Ukas vom 6. 
Aug. 1809 im Range weiter befördert (ibid).

(5) Die Umbenennung des Ranges der inCivil- 
Dienste tretenden Militaire - Personen, be­
fiehlt der Allerhöchste Ukasvom 7. Juni rgzr.

(6) Lehrer an den Krons - Schulanstalten, wel­
che 4 Jahre in ihren Aemtern ausgedient ha­
ben , geniefsen sowohl während der Zeit ih­
res Dienstes im gelehrten Fache, als auch 
nach dem Austritte aus demselben die Anci- 
ennetät in dem Range der nach der Verord­
nung dem Posten, den sie bekleiden, zugeeig­
net ist, und zwar von dem Tage der Bestäti­
gung ab gerechnet. Sen. Uk. 22. Jan. i£22.

(7) Die Gouvernements - Schuldirectoren die­
nen vier Jahre für den Charakter der neun­
ten und fünf Jahre für den der achten Clas- 
se, zusammen neun Jahr, um zur siebenten 
Classe zu gelangen. Allerhöchst bestätigtes 
Gutachten des Reichsraths vom 8- Feb. 1822. 
Sen. Uk. 12. April 1822-

(8) Der Rang der graduirten Studenten, wird 
zur zwölften und der Candidaten zur zehn­
ten Rangklasse bestimmt Allerhöchst be­
stätigtes Gutachten des Reichsratns vom 9. 
Juli 1822. Sen. Uk. 29. Sept. 1822; C. R. 
26. Oct. No. 566.



Rasumowsky, Graf Alexei, wird Minister der 

"V olks-Aufklärung. M. R. 15. April iglO, 
No. 2.; C. R. 15. April 18Ю, No. 72.

— wird dieser Function entlassen. M. R. 16. 
Aug. 1816, No. 2639; C. R. 18. Aug., No. 
191.

Rechnungen, (s. auch Revision.)
(1) Die Jahres-Rechnungen sollen keine Sum­

men des vorigen Jahres enthalten. C. R. 1. 
Dec. 1803«

(2) Die Universität soll die Berichte der Schul­
Directoren über die aus dem Kameralhofe 
oder aus der Renterei empfangenen, oder 
dahin abgesandten Gelder, mit ihrem Be­
richte zugleich an die Kaiserliche Expedi­
tion für die Revision der Rechnungen sen­
den. M. R. 3. Sept. 1810, No. 1071; C. R. 
6. Sept. 1810, No. 179.

(3) Die Jahres - Rechnungen sind dem Herrn 
Curator in zwei russischen Exemplaren und 
einem deutschen Exemplare einzusenden. 

M. R. 10. Dec. 1811, No. 4128» C. R. 12. 
Dec. 1811, No. 389.

(4) Anweisung, in welcher Art die Schnurbü­
cher über Ausgaben geführt werden sollen. 

M. R. 12. Juni 1813, No. 1414; C.R. 17. 
Juni, No. 165.

(5) Vorschrift über die Einsendung der Jahres­
Rechnungen. Sen. Uk. laut M. R. 14. Nov. 

1814, No. 3468.
(6) Vorschrift, die Summen nur ihren Bestim­

mungen gemäfs zu verwenden und keine 
Schulden zu machen; erforderlichen Falls 
aber einen Zuschufs zu fordern, und defs­
halb zur rechten Zeit zu unterlegen. Aller­

höchstes Rescript vom 26. Aug. 1816; M. R.

4x
12. Sept. 1816, No. 2979; C. R. 19. Sept. 
1816, No. 221.

(7) Die Jahres-und monatlichen Rechnungen 
sollen von den untergeordneten Stellen in 
der stufenweisen Ordnung an die ihnen 
Vorgesetzten und von diesen an das Depar­
tement der Volks-Aufklärung zur Revision 
eingesandt werden, welches sie nach den 
im Senats-Ukas vom 29. Oct. 1814 enthal­
tenen Regeln beprüft. C.R. 27. Juli 1818, 
No. 191.

(8) darin sollen keine andern Brüche, als ?, | und 
’ gebraucht werden. C.R. 30. Juni 1821.

(9) Von den Gehalten aller Militaire - und Ci­
vil-Beamten ist das Centenal zum Besten 
der Hospitäler abzuziehen. Sen. Uk. 5. 

Dec. 1721; M.R. 28-Sept* 1818, No. 2297; 
C. R. 5. Oct. 1818, No. 268.

10) Das Conseil ist befugt, alle Zahlungen, für 
die eine bestimmte Summe im Etat ange­
wiesen ist, so lange sie diese nicht über­
steigen , ohne vorgängige Anfrage zu ver­
fügen, wobei jedoch genau zu beobachten 
ist, dafs diese Summen für ihre Bestim­
mung nach dem Etat im Ganzen, wie jede 
für sich besonders, ausreichen müssen. C. 
R. 24- Juni 1819, No. 298.

(11) Die Berichte über die aus den Kameral- 
höfen oder Kreis - Rentereien empfangenen 
oder dahin abgegebenen Gelder, sind am 
Schlüsse des Jahres an die Universitäts- 
Rentkammer von den Directoren zu senden, 
und dann von der Universität an die Expe­
dition zur Revision der Rechnungen am An­
fänge eines jeden Jahres. M. R. 1. Mär» 

1822, No. 731; C. R. 4. März, No. 143.

6
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(12) Zehn Procent zum Besten der Invaliden 
werden nicht erhoben:

a) von den Prämien fürs Ergreifen von 
Läuflingen und Rettung der Ertrun­
kenen ;

b) von Reise-und Diäten-Geldern, bei 
Anstellungen im Dienste , wie auch 
von Gehalts - Zulagen;

c) von einmaligen Pensions - oder Gna­
den-Gehalten bei Verabschiedungen, 
falls dieselben nur 500 Rubel, oder we­
niger betragen.

Diese Abgabe wird aber erhoben von 
den übrigen Geld - Summen, die zur Bezah­
lung der Schulden, zur Etablirung und 
Equipirung oder auch als Unterstützung 
und Austattung gegeben werden. Sen. Uk. 
29. April 1822, s. Genten al.

03) Bei diesem Abzüge sind die von der Ex­
pedition für die Revision der Reichs-Rech­
nungen festgesetzten Regeln zu beobachten 
laut Sen. Uk. 31. Dec. 1822; G. B. 15. Jan. 
1823, Ko.

(14) Wer nicht wegen Ersatz von Summen zur 
gehörigen Zeit unterlegt, büfst solches

• durch Abzug vpm Gehalte. C. R. 21. Aug. 

4 . 1822, Ko. 460. ; . t )

л (15) Wie die Geldstrafen; wegen nicht zur 
rechten Zeit eingesandter Bücher und Rech­

' >.ic7 nungen, berechnet werden sollen. Sen.
г ■ Uk. 7. April 1823; M. R. 
.Rechnungs-Ablegung der Universität, 241. 

_ ,— der Vorsteher you Universitäts - Institu­

ten,' 121, 122. • Л

4^1 .o7. , .A '■ ■■ • £ ■ -. :
\ 

L’

Rechnungs-Abschlufs jährlich am 24. Dec. 
250.

Rector, 51 seqq. 128, 149, 152 seqq.
— hat die polizeiliche Oberaufsicht bei der 

Universität, 9, 53.
— kann das Militaire requiriren, 9, 161.
— dessen Rang , 12.

— wird jährlich im November gewählt, 23, 30.
— wird Allerhöchst bestätigt, 30.
— präsidirt im Conseil, 21. Directorio, 44 und 

53;- im Universitäts - Gerichte, 47 , 165; im 
Censur-Comite, 215; in der Rentkammer, 

244-
— • Ablehnung dieses Amtes, 52.

1 #
— repräsentirt die ganze Universität, jf.
— immatrikulirt die Studirenden, 56.
— empfängt alle an die Universität eingehenden 

Sachen, 59.
— ertheilt die Erlaubnifs zu öffentlichen Dis­

putationen, 60.
— unterschreibt die Facultäts-Diplome, 61.
— ernennt den Prorector, 63.
- — hat das Recht nur einen Cursus in jedem 

Semester vorzutragen, 78.
— ist Richter in erster Instanz , 149 seqq.
— ertheilt alle Zahlungsanweisungen, 245,246.
— kann die Gasse zu jeder Zeit revidiren, 251­
— designirter, 48.
— abgehender, 62.
— stellvertretender, oder Prorector, 63, 
Rechtfertigung der Appellation, 179.

Reichs- Rechnungs-Revisions-Expedi­
tion.

— Instruction und Verfahren derselben. Sie 
prüft: ' " '

, : .14, ;üi .urA А - • ’ - < . ■> -А
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a) ob auch in jedem Theile eben die 

Summen , welche durch die Gesetze 
bestimmt sind, als Einkünfte, eingekom­
men und zu Ausgaben verwandt seyen;

b) ob bei der Verwendung der Summen zu 
Ausgaben die festgesetzten Regeln und 
derV ortheil derKrone beobachtet seyen;

c) ob die Rechnungen selbst richtig sind;
d) ob nicht irgendwo Summen übrig blei­

ben, ohne Gebrauch und ohne Zu­
rechnung derselben zu den Summen 
der Reichs-Schatzkammer;

e) nach solchen Untersuchungen und 
Rechnungen sollen den Behörden und 
Personen, deren Rechnungen richtig 
befunden worden , Rechnungs - Be­
scheinigungen (Quittungen) gegeben 
werden. Allerhöchstes Manifest vom 
2g. Jan. ign ; C. R. 24. Feb. ign.

Reichsschulden-Tilgungs-Commission.  
__ Regeln wie die Billets derselben als Unter­

pfand angenommen werden sollen. Sen. 
Uk.2i-Mai 1823 ; C.R. 12. Juniejusd. No. 320.

— Die Billets derselben können auf Rechnung 
des Pensions-Fonds von der Universität al 
pari angekauft werden. M. R. 9. Feb. 1821, 
No. 408; C. R. 12. Feb., No. 103, (s. Pen­
sions - Akte).

Reitbahn, 102-
Relegation, 177.
Renten der Universitäts-Capitalien, 254, 255.
__ des Pensions-Fonds, 270.
__ pie Ersparnisse der Institute können zum Be­

sten des Pensions-Fonds auf Renten begeben 
werden. Conseil-Beschlufsv.27. Jul. 1823,be­

stätigt durch C. R. 18-Äug’ 1823> ^0. 416.

Rentkammer, 239, 240 seqq.
— bestimmt die Ausgaben der Reserve - Casse 

unter 500 Rubel, 243.
— — schliefst monatlich die Rechnungen und re- 

vidirt die Casse, 251.
— Canzellei, 263.

— Die Bücher derselben müssen gänzlich und 
so abgeschlossen werden, dafs keine Ausga­
be, welche in das vorige Jahr gehört, in 
das neue übertragen werde. C. Instr. von 
Klinger, 1. Dec. 1803.

— Secretaire, 231, 264.
— hat einen Schlüssel zur Casse, 244.
— - empfängt die zum Zahlen nöthigen Gelder 

gegen>seiiie Quittung, 245.
— dessen Pflichten in Ansehung der Institute, 

257» 258, 259.
— führt die Universitäts- Inventarien, 266.
— hat die ökonomische Aufsicht über die Uni- 

versitäts - Gebäude und deren Reparatur, 2 67.
— besorgt den jährlichen Holz-Ankauf, 267.
— bedient sich der Pedelle und Dienstleute, 268- 
Re ttun gs-Anstalt, 103.
Reversale darüber, dafs er nicht zu den Frei­

maurern , oder irgend einer andern gehei­
men Gesellschaft, weder in, noch aufser 
Rufsland, gehöre, ist von jedem Universitäts­
und Schul - Beamten vor seiner Anstellung 
zu fordern. Bericht des Rectors an den Cu- 
rator, 15, Nov. 1822, No. 615 ; C. R. 23. Nov. 
1822, No. 616., s. geheime Gesellschaften.

Revision der Verhandlungen des Rectors, 166, 

167.
— — — des Universitäts-Gerichts, 203.
— der Jahres-Rechnungen, 250«
— dafs bei Revision der Rechnungen nicht 
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blos darauf zu sehen, dafs die Einnahme 
mit der Ausgabe richtig sey, sondern auch, 
ob alles gesetzmäfsig verwendet worden, 
statuirt Sen. Uk. 27. Juli 1763, Punkt 16.

— die Revision soll nicht nach Columnen und 
Transporten, sondern nach den Original-Do- 
cumenten vorgenommen werden. Uk. 71. 
Feb. 1803.

s.
Salog, bei Uebernahme von Cöntracten. Sen. 

Uk. 8- Dec. 1776, s. Torg, Werkleute.
Sammlungen, vid. Apparate.
Sawadowsky, Geheimerath, Graf, wird zum 

Minister der Volks - Aufklärung ernannt. Im. 
Uk. 8- Oct. 1802.

— wird dieser Function entlassen. M. R. 15. 
April 1810.

Schildwache, 262. t
Schischkow, Admiral,Mitglied des Reichsraths, 

wird Minister des öffentlichen Unterrichts. M. 
R. 22.Mai 1824, No. 1695; C.R.7.Juni, N0.352.

Schlüsselführende Beamte, 247, 254. 
Schnurbücher, 245, 246, 248, 259, 265.
— der Universitäts-Anstalten, 121, 259.

(1) sollen so abgeschlossen werden, dafs keine 
Ausgabe, welche in das vorige Jahr gehört, 
in das neu angefangene übertragen werde. 
Sollte es nöthig seyn, Rechnungen des ver­
gangenen in dem neuen Jahre erst zu bezah­
len , so sind sie auch in das Buch des ver­
gangenen einzutragen, und das neue Buch 
fängt an mit dem Stande der Casse des vorigen 
Jahres und den Ausgaben vom Januar ab. Dies 

, soll für die Universität und alle Kreisschulen

gelten. C.R. 1. Febr. I8o2«

(2) Schnurbücher der Universitäts-Institute, wie 
dieselben geführt werden sollen; dafs eine von 
den Directoren zu unterschreibende Abschrift 
bei dem Oeconomie - Sekretaire aufbewahrt 
werden soll; wie die Ausschreibung der un­
brauchbar gewordenen Stücke durch den 
Rector zu bewerkstelligen; dafs von Zeit zu 
Zeit eine Revision der Institute, durch vom 
Conseil zu ernennende Delegirte zu bewerk­
stelligen, s. Reglement des Curators vom 28. 

Mai 1808-
(3) deren Form und wie sie bei der Universität 

geführt werden sollen; dafs die eingeschrie­
benen Posten sowohl, als auch die Quittun­
gen der Empfänger mit Buchstaben und nicht 
mit Ziffern allein geschrieben werden, und 
wie solche, die nicht zu schreiben verstehen, 
quittiren sollen, vid. Schreiben des Mini­
sters vom 12. Juni 1813- С. B. 17. Juni 

1813-
(4) Haupt - Einnahme-B uch , eingeführt 

laut Conseils-Vorschrift für die Rentkammer 
von 5. Feb. 1819, §. 21.

— Special-Einnahme-Buch ibid. §. 22. 
Darin soll auch ein rubricirtes Verzeichnifs 
aller zu erwartenden Einnahmen enthalten 
seyn.

— Haupt-Ausgabe-Buch, Form desselben 
ibid. §. 23. und Verfahren bei der Cassa-Re- 
yision, ibid.

Schulden, der Studierenden, 173, 189. 
Schuldirector, dörptscher, 98" 
Schul-Commission, 20.
> »* ist ein Departement der Universität, wel­

ches unter Aufsicht des Conseils im Namen 
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der Universität handelt und wofür letztere 
verantwortlich ist. G. R. 29« Dec. 1803, 
No. 217.

Schwarzes-Brett, 14g.
Schwedische Kirche, 238.
Schwimm-Anstalt, 102.
Secretaire, der Universität, 12, 225, 230 seqq.
— — Rang derselben, 12.
— des Conseils, dessen Function im Rectorats- 

Gerichte, desgleichen hei der Appellations­
Instanz, 196.

— der Rentkammer, der Censur, der Bibliothek, 
231. *

Seminarium, pädagogisches, 93 seqq.
— - theologisches, 101.
Seminaristen, 97, Anzahl, Stipendien, 9g, 

101, 139­
— Bibliothek und Lehrhülfsmittel, 99.
— - Verpflichtung zum sechsjährigen öffentlichen 

Schuldienst, 100.
(1)— aus dem geistlichen Stande, zumCivildienst 

entlassene, können nur nach vorgängiger 
Bestätigung des Ministers der Volks-Auf­
klärung angestellt werden im Lehrfache. 
Sen. Uk. vom 6. Aug. 1809 und 10. Nov. 
Igll. Beschlufs der Minister Comite 17. 

Oct. 1814; c- K- 23. März 185 , No. 69.
Senat, Appellation an denselben, 6.
__ Unterlegungen an denselben, 14.
— demselben sind alle namentlichen Ukasen 

Sr. Kaiserl. Majestät und Allerhöchste Re- 
scripte, die an Behörden und Personen des 
Dörptschen Lehrbezirks eingehen möchten, 
ohnfehlbar in Copey zu übersenden. Ma­

nifest 8- Sept. 1812, §.5. M. Bef. vom 14. 
Jan, 1815, No. 105 i C. R. 15. Jan., No. 14.

Siegel, der Universität, 17, 5g.
— Bestätigung der Formulare dazu. Sen. Uk.

29. Aug. 1802 , No. 6518-
Siegellack. Es soll nur in Rufsland verfer­

tigtes in den Departements der Minister und 
den ihnen untergeordneten Behörden ge­
braucht werden. Allerhöchster Befehl laut 
M. R. 12. Juni 1311; C.R. 13. Juni, N0.201. 

Sitzung des Conseils, wenn sie für vollstän­
dig zu achten, 24, s. Protocolle.

— des Universitäts-Gerichts, 49.
— der Rentkammer, 249.

(1) Es sollen keine leeren Vorwände gebraucht 
werden, um sich von den Sitzungen zu dis- 
pensiren; und wegen Bestrafung fürs Aus­
bleiben. Sen. Uk. 10. Juni 1765 und 31. 
Dec. 1765. §. 4 und 15.

(2) In dentemporellen Commissionen soll auch 
Nachmittags, in den ordinairen Behörden 
aber nur Vormittags Sitzung gehalten wer­
den. Uk. 7. Dec. 1767.

(3) wer von den Sitzungen ausbleibt, soll die 
Gründe, welche ihn daran hindern, nament­
lich, und nicht blos im Allgemeinen, dafs er 
nicht kommen könne, anzeigen und diese 
Gründe sollen im Journal verschrieben wer­
den. M. R. 29. Jan. 1814; C. R. j.Feb., 
No. 14 und 24. Dec. 1818» No. 349.

Siyers, Geh. Rath, Graf, dessen Stipendium, 13 g. 
Stallmeister, 75, 102.
Statuten der Universität und der ihr unterge­

ordneten Lehr-Anstalten, Allerhöchst be­
stätigt den 4. Juni 1820, werden der Univer­
sität zur Besorgung des Drucks und Befol­

gung mitgetheilt. M. R. 29. Juni 1820, No. 
2107; C. R. g. Juli, No. 379.
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Stellvertreter, 125, 126.
Stempelpapier. Befreiung der Universität 

von dessen Gebrauche, 151.
— dessen Gebrauch in amtlichen Verhand­

lungen. Namentlicher Ukas vom 24. Nov. 
1821, und Sen. Uk. 5. Dec. igil.

__ Verordnungen über Stempelpapier, Krepost 
etc. Allerhöchste Vorschrift, Sen. Uk. 6. 
März 1822. Der Ukas vom 24. Nov. 1821 
erstreckt sich nicht auf die Universitäten.

— Vom Gebrauch desselben ist der ganze Lehr­
bezirk befreiet. Allerhöchst bestätigter Be­
schlufs der Minister - Comite vom 9. Jan. 
1823 ; C.R. 7. April 1823.

Steuerpflichtige sollen zur Anstellung im 
Civildienste nicht vorgestellt werden. Sen. 
Uk. 13. Juni igio. Beschlufs der Ober- 
Schul-Direction vom Juni 1810; C. R. 12. 

Juli 18
Stimmen-Me hrheit, 25, 163, 219. 
Stipendien, 40, 97, 138 seqq. 
__ der Gräfin l’Estocq, 138­
__ gräflich Siverssche ibid.
__ Gesuche, deren Prüfung, 141.
__ jährliche Verlängerung, 142.

—- Verlust, 141, 143» 144*
1) Krons-Stipendien. Ein halbes Jahr nach

der Aufnahme kann man sie erst erhalten. 

Es sind ihrer: .
a) eines von 500 Rubeln, zwei von 400 Ru­

beln , vier von 500 Rubeln und fünf 
von 200 Rubeln jährlich, und eine 
«unbestimmte Summe von den Ueber- 
schüssen, welche alle keine Ver­
bindlichkeit dem Empfänger des Sti­
pendiums auflegen.

b) Stipendien für die Mediciner; s. Me- 
dicinisches Krons - Institut.

c) Stipendien für die Philologen. Es sind 
ihrer zehn von 4°0 Rubeln. Die Em­
pfänger derselben, Seminaristen, sind 
verbunden, im Fall es gefordert wird, 
im Dorpatischen Lehrbezirke als Schul­
lehrer sechs Jahre der Krone zu die­
nen.

2) Stipendien der Gräfin l’Estocq, vier, jedes 
von 200 Rubeln Silb.-Mze. jährlich. Das 
livländische Hofgericht verwaltet sie.

3) Stipendien des Grafen Sievers, zwei , jedes 
von 200 Rubeln Banco Assign. jährlich. Das 
Universitäts-Directorium verwaltet sie.

4) Stipendium des Professors Schwemmschuch 
von 120 Rthlr. Alb. jährlich. Das Curländi- 
sche Consistorium, (Testament des Professors 
Schwemmschuch vom 20. April 1803) ver­
waltet dasselbe.

Str af-Verzeichnifs, 159.
Studienplan der Seminaristen, 9^. 
Studirende. §. 1, 56, 84» 96.
— Verzeichnis derselben 56, 57.
—- sollen nicht durch Advocaten vertreten wer­

den, 170.
(1) der Kriegs-Wissenschaften werden im nie­

dern Range bei der Armee angestellt und 
nach sechs monatlichem Dienst zu Officiers 
befördert. Im. Uk. 3. Juni 1806.

(2) In den Gouvernements Liv-Ehst- und Cur- 
land soll Niemand in Öffenüichen Aemtem 
angestellt werden, der nicht durch Zeug­
nisse beweisen kann, dafs er auf der Dörpt- 
schen oder einer andern Russischen Uni­
versität wenigstens drei Jahre nacheinander 



studirt und seine Studien daselbst angefan­
gen habe. Allerhöchster Befehl vom 4. Aug. 
Igi8; C. R. 25. Aug. 1818 ■> Ko. 115.

(5) Der Studentengrad wird durch wohl über­
standene Prüfung eines Jeden in seinem 
Fache erworben. Promotions-Verordnung 
vom 2o- Jan. 1819.

(4) Studierende, die aufser Landes reisen, müssen 
mit Anzeige der Ursache die Erlaubnifs des 
Herrn Ministers dazu erbitten. M. R. 31. 
Juli 1820, Ko. 2513.

(5) — dazu sollen ausgeschlossene Gymnasiasten 
und Schüler nicht aufgenommen werden. 
C. R. 13. April 1821, Ko. 227.

(6) —wenn sie vor Beendigung des Semesters Dor­
pat verlassen , soll ihnen dasselbe nicht an­
gerechnet werden. M. 17. Juni 1821, Ko. 
1968; C.R. 25. Juni, Ko. 370.

(7) — sollen für jeden Tag,den sie früher als nach 
Beendigung der Vorlesungen w’egreisen, 
oder später als mit Anfang derselben hier ein­
treffen , 2 Rubel Silber zum Besten der Ar­
men erlegen; beträgt das Versäumnifs aber 
mehr als einen Monat, so soll ihnen das 
ganze Semester nicht- angerechnet werden. 
M. R. 2o- Oct. 1821, Ko. 3410; C. R. 29. 
Oct., Ko. 322.

(ß) diese Strafgelder sind dem dörptschen Hülfs- 
Verein zum Behuf einer zu errichtenden Ar­
men-Schule zu verabfolgen. M. B. 16. April 
1824, Ko. 1261; C. R. 26. April 1824, Ko. 

247.
(9) Studierende der Jurisprudenz und Medicin 

sollen zur Immatriculation auch gleith den 
Theologen in der griechischen Sprache geprüft 
werden. Conseil Beschlufs 6. Dec. 1821»

4.7
Studierende,

(10) dafs die Verordnung vom 4. Aug. 1818, nach 
welcher ein ununterbrochener drei­
jähriger Cursus zur Erlangung der den Stu­
dierenden verliehenen Rechte erforderlich 
ist, in allen Fällen ohne Unterschied genau zu 
beobachten sey. M. R. 5. Oct. 1822 , Ko. 
2946; C. R. 16. Oct. ,1 Ko. 551.

(11) der Studenten - Grad ist laut Allerhöchstem 
Befehl vom 9. Juli 1822 die zwölfte R.angklas- 
se. C. R. 26. Oct. 1882, Ko. 566.

(12) keine von ausländischen Universitäten kom­
mende Studierende sollen aufgeuommen und 
dies Verbot publicirt werden. M. R. 9. Feb. 
1823, Ko. 386; C.R. 14. Feb. 1823, Ko. 80. 

Summ arisch es-Verfahren, 154, 169. 
Suppliken in allen gerichtlichen Sachen sol­

len mit der Kamens-Unterschrift des Conci- 
pienten und Abschreibers versehen seyn. 
Allerhöchster Befehl laut Sen. Uk. vom 16. 
April 1806; C. R. 1. Juni 1806, Ko. 124.

Syndicus, 22, 225.
— ist Director der Kanzellei des Conseils, ibid.
— desgleichen der Pi.entkammer, 263.

. . . r \ - * '• t s * ■

— wird vom Minister der Volks - Aufklärung 
bestätigt, 34.

— ist beständiger Beisitzer des Universitäts-Ge- 
. . , , • ' j .nchts, 47, 162, 220.

— hat im Rectorats - Gerichte nur eine consul- 
tative Stimme, 153.

— hat die Relationen abzufassen, 162, 176,
— desgleichen die wichtigsten Beschlüsse und 

Verfügungen, 226.
—. sieht auf die Ordnung der Archive, 226.
— sorgt für die Einzahlung der von Privat - Perso­

nen einkommenden Gelder, 226, 255, 256.
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Syndicus vertritt die Universität bei den Ge- 

/ 
richtsbehörden nach Anordnung des Directo- 
rii, 227.

— mufs am Orte der Universität stets gegenwärtig 
seyn, 2ig.

— ernennt seinen Stellvertreter, 22 g.
— desgleichen die Stellvertreter der Secretaire, 

229.

T.
Tanz meister, 75.
Tanz-Saal, 102.
Taxation der Häuser und Grundstücke, Sen. 

Uk» 28. Feb. 1810 und 30. April igi6.
Taxe des Universitäts-Buchdruckers, 120.
Technologische Sammlung, 108, HJ«

Tod
_ eines Professors von ausgezeichneter Gelehr­

samkeit und Verdiensten soll mit Anzeige sei­
ner gelehrten Verdienste in den Zeitungen 
bekannt gemacht werden. M. R. 26. Sept. 
Igil, No. 3061; C. R. 29. Sept., No. 317.

u.
Ueberschufs-Casse, 243,
CJeberschüsse der Etat-Summen, 271.
_ die nicht zu nothwendigen Ausgaben ge­

braucht werden und nicht baar vorhanden 
eeyn müssen, sollen fruchtbar gemacht wer­
den, damit der Anstalt kein Vortheil verloh- 
ren gehe; so viel möglich ist alles in der 
Bank zu belegen. Vortrag des Curators, 
s. Protocoll des Conseils vom 25. Mai 1804. 
Ueberschüsse und ökonomische Summen, 
der Krone gehörig, welche nicht mit be­
stimmten Ausgaben belegt sind, wie auch 

alle Posten öffentlicher, dem Staate gehöri­
ger , Einkünfte, die aus irgend einer Quel­
le der Universitäts-Einkünfte geflossen sind, 
so wie deren Verwaltung, Begebung und 
Verwendung , sollen nach dem Allerhöch­
sten Manifest vom 2. Feb. 1810 dem Finanz­
Minister , unter dessen Verwaltung und 
Aufsicht eie gestellt worden, angezeigt wer­
den. C. R. 7. März 1810.

Ueberschüsse der Quartiergelder und der 
Summen für die Kronsstudenten sollen zur 
Anrechnung für das nächste Jahr angezeigt 
werden. Schreiben der Canzellei des Cu­
rators vom 7. März i8u»

Uebersetzer, 75.
— gehört zur Universitäts-Canzellei, 225.
U ka s e n, nur den Ukasen, welche in den Gou­

vernements in gedruckten Patenten bekannt 
gemacht werden, soll Glauben beigemessen 
werden. Uk. 2. Mai 1783.

Unbewegliche- Güter, s. Immobilien. 
Uniform, der Universitäts-Mitglieder, 15.
— Beschreibung und Bestätigung derselben auf 

Allerhöchsten Befehl. Sen. Uk. 15. Juli 
1802, No. 5019.

Universität, woraus sie bestehe, 19, 20.
— Gebäude, deren Vermiethung, 247.
—- Territorium,
Unmündige, unbewegliches Vermögen der 

Unmündigen, soll nur, nachdem zuvor dem 
Senate darüber zur Beprüfung unterlegt wor­
den, zum Verkauf gebracht werden. Sen. 
Uk. 31. Mai 1820. Publication der Gouver­

nements-Regierung 26. Oct i82o*
Unterofficiere und Gemeine behalten ihre 

etwanige Pension, wenn sie im Ciyilfach
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Gehalt des Beamten betrage. M. R. 31. Oct. 
1816, No. 3481; C. R. 3. Nov. , No. 265.

(6) Studierende, welche auf Urlaub ins Aus­
land reisen wollen, bedürfen hiezu der Er- 
laubnifs des Herrn Ministers. M. R. 31. Ju­
li 1820, No. 2513.

Urtheil des Universitäts - Gerichts, 173 — 75.
— Suspension desselben , 182, 204.

V.■ ■
Veränderung der Verfassung, 4.
— im Lehrerpersonal. Der Heroldie ist durch 

■ . ■ ■.

den Herrn Curator monatlich über die Verän­
derung des Beamten-Personals, mit Angabe 
des Rangs, Tauf- und Familien - Namens, zu 
berichten, wenn auch keine Veränderung 
Statt gefunden. Sen. Uk. 12. Mai 1813; M. 
R. 2i- Mai 1813, No. 1192 und C. R. 23. 
Mai 1813, No. 127; Sen. Uk. 29. Oct. 1817; 
C. R. 27. Nov. 1817/ No. 298; M. R. 24. Jan. 
1819, No. 235, und C. R. 31. Jan. 1819, 
No. 59. s. Berichte (17).

Verbot der Bücher, 219, 221. 
1 ■ ~ 1 '

Verbrechen, 185-
Vergehen, igi-

' . • f .V er gl eich beim Rectorats-Gerichte, 156. 
Verhaftung der Flucht Verdächtiger , 158.
Ver jährungs-Frist legale, soll bei Contrac* 

ten' von der Zeit anfangen, da der Erfül- 
. ■ ■ 

lungs-Termin derselben zu Ende ist. Sen. 
Uk. 30. Jan. 1822 ;C. R. 15. Febr. 1822, No. 109.

Verkauf von Krons-Eigenthum, ist mit Geneh- - 
0<I ” • ,

migung der Obern öffentlich zu bewerkstel­
ligen , Allerhöchst bestätigte Unterlegung 
vom 8- Dec. 1808-

Verkauf des Nachlasses, 187.
— überflüssiger Universitäts - Effecten, 247.

angestellt werden. 'Sen. Uk. 12- Mai 1822; 
C. R. 24. Mai, No. 327.

Untersuchung, 154, 165, 173, 175 , l8l»
205. ' .

Urlaub, 43. r
— ist keinem Schuldigen oder Verdächtigen 

während der Untersuchung zu ertheilen, 173.
(l).von demjenigen, der über den Urlaub aus­

bleibf, soll für jeden über den Urlaub aus­
gebliebenen Tag der Gehalt einer Woche 
und für jede Woche der Gehalt eines Mo­
nats abgezogen werden. General - Regle­
ment vom 27. Feb. 1720, Cap. io-

(2) Wer wegen Krankheit über den Termin 
ausbleibt, mufs nicht nur ärztliches Zeugnifs, 
sondern auch ein Zeugnifs der Behörde, in 
deren Jurisdiction er sich befand, jbeibrin- 
gen, und wer länger als vier Monate, ob­
gleich wegen Krankheit, aus dem Orte sei­
nes Dienstes abwesend ist, mufs um seinen 
Abschied bitten. Sen. Uk. 23. Jan. 1783.

(5) Wer mit Beibehaltung seines Gehalts be- 
%

urlaubt ist, und über den Termin ausbleibt, 
verliert den Gehalt für die ganze Zeit seiner 
Abwesenheit, ob er gleich Verlängerung des 
Urlaubs erhalten mag. Sen. Uk. 19. Aug. 1785-

(4) Diejenigen Beamten, welche nicht länger ’ 
als auf 29 Tage, beurlaubt werden, behal­
ten ihren Gehalt für diese Zeit. Dem auf 
längere Zeit Beurlaubten ist der Gehalt nur 
auszuzahlen nach eii^geholter ^Entscheidung 
vom Herrn .Minister. M. R. 28-Juni igio, 

No. 5 5 5',, C.-R. 2g. Juni 1810, No. 141.
(5) Bei Urlaubs - Gesuchen mit Beibehaltung 

des Gehalts soll die Unterlegung deshalb ei- . 
ne Anzeige darüber enthalten , wie viel das

7
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wegen Verkauf unbeweglichen Vermögen« 
soll in den Zeitungen publicirt, über be­
wegliches Vermögen aber nicht öffentlich 
publicirt werden. S. Uk. 15. Jan. 1814.

Vermögens-Steuer, Befreiung davon n. 
Versetzung, dafs den Beamten, welche im 

Dienst von einem Orte an eineu andern ver­
setzt werden, ein Tertial-Gehalt zu diesem 
Behuf vorausgezahlt werden dürfe, statuirt 
der Sen. Uk. vom 3. März 1765.

Versiegelung des Nachlasses, 187* 
Verzeichnisse, s. Inventarium.
Visitation der für die Universität verschrie­

benen wissenschaftlichen und Kunst-Gegen­
stände, 8-

V о c a ti о n.
(1) Extract aus dem Journal der Ober - Schul- 

Direction vom 13. Juni 1817; C. R. 6. Jul. 
1817, No. 186; M. R. 19. Feb. 1820-, No. 
523, und C. R. 21. Feb. 1820, No. ioo- 
Vorschrift über die Vocations-Gebühren der 
Professoren und Lehrer , und zwar die letz­
ten zum Besten des allgemeinen Lehrer- Pen­
sions-Fonds. Von den Studenten, welche 
auf Kosten der Krone studirt haben, und 
sechs Jahre zu dienen verbunden sind, wird 
nichts erhoben. Erhoben werden vom Leh­
rer der niedern Schulen 10 Rubel, vom 
Kreis-Schullehrer 15 Rubel, vom Unterleh­
rer oder Lector 20 Rubel, vom Magister 
oder Oberlehrer 30 Rubel, vom Doctor 
oder Adjunctus 40 Rubel, vom aufserordent- 
lichen Professor 50 Rubel und vom ordent­
lichen Professor 60 Rubel.

(2) C.R. 18- Jan. 1821, No. 26. Vorschrift, wann 
ein Lehrer die Vocations-Gebühren zahlt.

(3) C. R. 3. März 1821, No. 127. Vorschrift 
über die Form der Vo<.ationen.

Volks-Aufklärung Ministerium dafür wird
errichtet und denselben die unmittelbare
Aufsicht über alle wissenschaftliche Anstal­
ten anvertrauet. Manifest io- Sept. 1802, 

§. 7-
— vorläufige Regeln in Betreff 

klärung. Allerhöchster Ukas 
. >— Reglement dieses Ministern,

de; Volks-Auf- 
24. Jan. 1803. 
Allerhöchst be­

stätigt am 24. Oct. 1817.
Vorladungs-Gebühren der Pedelle, 151.
Vorlesungen. Bedingung der Theilnahme 

daran, 57.
—- Zahl und Honorar derselben, 78­
— Zahl der Zuhörer, 79.
— der Privat-Docenten , 8ь 
— Subscription dazu, 84«
— alle wissenschaftliche Zwecke, mithin auch 

jede Vorlesung darüber gehören zum Ressort 
des Ministern der Volks - Aufklärung und 
können daher nirgends ohne Erlaubnifs der 
Universität Statt finden. M. R. vom 26. Sept. 
18233 C. R. 6. Oct. No. 518*

— Jeder Professor soll zum Behuf seiner Vorle­
sungen einen ausführlichen Conspect der Wis­
senschaft die er vorträgt, anfertigen, wel­
cher nach Beprüfung des Conseils und Be­
stätigung des Herrn Ministers auf Kosten der 
Universität gedruckt wird. Ohne einen sol­
chen Conspect soll in Zukunft kein Professor 
vortragen dürfen. Beschlufs der Ober-Schul- 
Direction laut M. R. 11. Juni 1824, No. 1812 ; 
C. R. 13. Juni 1824, No. 363.

Vormundschafts-Sachen, 191.
Vorschüsse, Anticipationen des noch nicht



5*
fälligen nächsten Tertials für die Institute 
können gegen Interims-Quittungen dieser 
Institute auf so lange geschehen, bis das 
Tertial eingeht. Vorschüsse auf das dritte 
Tertial aber nicht, ohne besondere Genehmi­
gung des Universitäts - Conseils. S. Prot. 
des Universitäts-Conseils vom 31. Jan. 1817« 

Vorschüsse bei Lieferungen und Bauten, s.
Bauten.

w.
Wahl des Rectors, 30.
— der Professoren , 31. 
Werkleute.

Die Beisafsen sind su den Unternehmun­
gen befugt, mit welchen die Kaufmann­
schaft sich nicht abgiebt, als: 1) die Reini­
gung der Schornsteine; 2) Reparatur der 
Oefen und des Strafsen - Pflasters; 3) Fort- 
schaffuug aller Unreinigkeiten; ferner zu 
Pachtverträgen wegen Verführung von al­
lerlei Lasten, wegen Maurer-, Zimmer-, 
Schmiede- und anderer dergleichen Arbei­
ten im Baufache. Sie haben sich ohne Un­
terpfand zu gemeinschaftlicher Gewährlei­
stung zu verpflichten. Allerhöchst bestätig­
tes Gutachten des Rcichsraths vom io- Nov.

I8U-
Wittwen und Waisen der Professoren und 

Lehrer, s. Pension.
— der Universitäts-Mitglieder, 191. 
Wohlfahrts-Angelegenheiten, 43. 
Wohnungen der Professoren und Lehrer.

(1) C. R. 16. Jul. igi8> No. 180, 181 und 1. 
Jul. 1819* Lehrer etc. die Krons-Wohnun- 
gen haben, dürfen sie weder ganz noch zum 

Theil an Andere yermiethen.

(2) M. R. 10. Oct. 1821 у No- 3255; C. R. 12. 
Oct. 1821, No. 389. Wiederholtes Ver­
bot des Vermiethens der Wohnungen der 
Schul-Beamten. Den Schul-Beamten, wel­
che Krons - Quartiere haben, und selbige 
nicht bewohnen, sind solche zu nehmen, 
und für Rechnung der Krone zu vermiethen. 

Würde, gelehrte, von der Universität er-
theilt, 5, (s. Grade.)

— berechtigt zur Erlaubnifs Vorlesungen zu 
halten, 8i-

— Verordnung über die Promotion zu gelehrten 
Würden, mit Ausnahme der medicinischen. 
Allerhöchst bestätigter Doklad der Ober- 
Schul-Direction vom 20. Jan. 1819,. vergl. 
Prüfung.

—— wird nur in bestimmten Zeiträumen erlangt 
und zwar
der Studierende zum Candidaten - Examen 

nach einem Jahre;
der Gandidat zum Magister - Examen nach 

zwei Jahren;
der Magister zum Doctor J Examen nach 

drei Jahren, zugelassen, ibid. §. 18.
— wird Steuerpflichtigen vor ihrer Ausschlie- 

fsung nicht ertheilt. §. 20 ibid.
die damit verknüpften Vorrechte werden 
nur durch das Studium auf Russischen Uni­
versitäten und nach bestandenem Examen er­
worben, 45. ibid. — mit Ausnahme der 
Doctorwürde , welche vom Civil-Examen 
zum Behuf fernem Avancements befreiety 
ibid §. 46. z.

Zeichnen-Anstalt und Sammlung, 108, 117V 
Zeitchriften, ausländische, und Journale

• •
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sollen durch die Postämter verschrieben und 
die etwa in Bücher-Paketen einkommenden 
den Postämtern ausgeliefert werden. Vor­
schrift des Reichs - Commerz - Gollegii vom 
ig- Kov. 1S04. Comunicat der Liefländi- 
schen Gouvernements - Regierung i. Juli
1805,’ Ko. 3332.

Zeugnisse, überdenStand, 1.
— der Dürftigkeit, 78» 143­
— über beendigte Studien, 2. .

(1) Zeugnisse und Diplome über gelehrte Wür­
den sollen jedesmal eine Anzeige darüber 

/
enthalten , an welchem Orte der zu Beschei­
nigende seine gelehrte Bildung erhielt, und 
ob derselbe nach §. 44- der Promotions­
Verordnung ein Recht auf den seiner Würde 
entsprechenden Rang habe , oder nicht. M. 
R. 22. Dec. 1819? Ko. 3994; C. R. 23.Dec. 
Ko. 561. . ' x

(2) in den Zeugnissen, welche abgehenden Stu- - Zollamt,. 8 
dierend.cn ertheilt werden, . soll bemerkt 
stehen, ob sie den ganzen vollständigen Cur- 
sus gemacht haben und examinirt worden 
sind,- oder-nicht. C. R. 6;Aprili82O, Ko. 177.

sollen volle Attestate erhalten, die aber nach 
Vollendung desselben sich keiner Prüfung 
unterworfen, der Rechte graduirter Stud. 
verlustig gehn undjmufs solches in den ihnen 
ertheilten Zeugnissen bemerkt werden. M. R. 
17. Juli 1822; C. R. 3 1. Juli, Ko. 419.

<4) in diesen Zeugnissen soll jedesmal angezeigt, 
werden, aus welchem Stande nament­
lich der Studierende abstammt. M. R. 30- 
Oct. 1822, Ко. зтбу; C. R. 9. Ko., Ko. 591.

(5) Bei der Prüfung der Civil-Beamten, laut 
\Ukas vom 6.Aug. 18C9, sollKiemanden ein 

Prüfungs - Zeugnifs ertheilt werden, der 
nicht in allen in jenem Ukas genannten Ge­
genständen ohne Ausnahme, oder nicht in 

idem für jede Wissenschaft dort bestimmten 
Grades Kenntnisse gezeigt hat. M. B. 13. 

. Dec. 1822, Ко. 3570-; C. R. 24. Dec., Ko.

-TT ' ..
122.

Zollfreiheit der Universität für wissenschaft­

- uA liehe Gegenstände» 8« r
. der; ausländischen Professoren und Beam-

i.x. teil, II. i.

(3) nur diejenigen Studierenden, welche den Zoologisches Cabinet, 108« 
vollständigen Lehr-Cursus beendigt haben, h. ,

. . • ' i __ . ,

Zusatz ad p. 25. Einquartierung. Das Recht der Befreiung von militauischer Einquar- 
•’ tierung und Zahlung der Quartier - Gelder wird auf die Rectoren oder Lehrer der sämmt-

li elfen Universitäten und der andern ihnen gleichen Anstalten ausgedehnt. Allerhöchst 
'■ bestätigter Beschlufs des Minister-Comite vom 5.-Juli 182t; C. R. 22, Ang., Ko. 481.

dl - ■ • ?- - ■ ' d iird-.i .dE ■ u . т 3
• . ■ ■ i • • \
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Tabellarische Uebersicht —
der vorscliriftmäfsig in bestimmten Terminen vorzunehmenden Geschäfte undabznstattenden 

Berichte der Universitäts-Behörden. ' .

Conseil nnd Eirectorium. Rentkammer. Censur-Cbmität. Fakultäten.

Im Jau.

— Febr.

— März.

— April.

— Mai.

1) Einsendung eines namentlichen Verzeich-] 
nisses aller auf der Universität befindlichen 
Studierenden nach Eröffnung des neuen Cur- 
sus in duplo, laut C. R. 6. Oct. t8°3.]

2) Einsammlung der Beiträge zum General­
Berichte der Universität laut Formular. M. 
R. 6. März 1805.

3) Bericht, a) über die der Universität gehö­
rigen liegenden Gründe und deren Beschaf­
fenheit, Rechte und Einkünfte; b) über 
die baaren Fonds und deren Benutzung ; c) 
über perpetuelle und temporelle Beiträge 
zum Nutzen der Anstalt. Alle darin eintre­
tenden Veränderungen sind zu Anfänge des 
Jahres einzuberichten. M. R. 23. Jan- 1817» 
No. 182.

4) Berichtinit namentlicher Anzeige der Civil- 
Beamten, welche nach dem Ukas vom 6. 
Aug. 1809 Collegia besuchen. M, R. 6. Juni 
1811, No. 1707. .

5) Tertial - Bericht über die vorgefallenen 
Prüfungen der Civil-Beamten und die densel­
ben ertheilten Attestate. M. R. 4. Dec. t8>o, 
No. 1747 und 3. Juni i8.i<« No. 1671.

6) Memoire über alle im Laufe des Monats in 
den Sitzungen des Conseils und Direct.orii 
vorgekommene Sachen. M. R. 23. April 
1814, No. 1222 und 4. Juli i8’4- No. 2020.

7) Bericht über die im Laufe des Monats ein­
gegangenen Senats - Ukasen. Sen,-Uk. 25. 
April i824-

8) Bericht über die Veränderungen im Personal 
des Universitäts-Bezirks, laut M» R. 15. 
April 18und 24. Jan. 1319,

9) Tertial-Bericht über eingegangene Ge­
schenke, laut M. R. 26. Mai 1810, No. 319.

10) Berichte der Prof, an das Directoiium über 
die Prüfung der Gratisten und Krons-Stipen­
diaten. Stat. 143.

Bericht über sämmtliche zu Stande gekom­
mene Vorlesungen.

Memoire wie im Januar.
Bericht über die Personal - Veränderungen, 
_  überden Empfang der Ukasen, wie oben. 
Prüfung derStipendien und Gratisten-Gesuche 
Memoire, wie oben, _
Bericht über die Personal - Veränderungen. 
— über den Empfang der Senats-Ukasen. 
Memoire. N vvie
Bericht über Personal-Veränderungen, /oben. 
Bericht über den Empfang der Senats - Ukasen. 
Bericht über die Zahl der Professoren, welche 

Quartier-Geld erhalten müssen, laut M. 
R. 15. Febr. 1822, No. 883«

Memoire N w;e oben.
Bericht über P. V. У
_  über den Empfang der Senats - Ukasen.
Ter tial-Bericht wie No. 9. oben über einge­

gangene Geschenke,

[Bericht bei Einsen­
dung der Monats- 
Verschläge über 
Einnahmen und 
Ausgaben der Uni­
versität, laut Journ.- 
Extr. der Ober-

Schul - Direction 
und C. R. 27, Juli 
!8'8. . r .

Bericht an dieKaiser]. 
Expedition zur Re­
vision der Reichs­
Rechnungen über 
den Empfang von 
Geldern aus den 
Kamerälhöfen und 
Rentereien. Sen.- 
Uk. 21. Jan. 1319-, 
M. R. 30. April 18*9

Tabellarischer Re- 
richt über die im 
Laufe des Monats 
censirten Manu­
scripte undDruck- 
schriften, laut For­
mular. C. R. 15. 
Aug. i8°5, No. 202 
undM, R. 17. Aug. 
I8‘ !•

Bericht bei den mo­
natlichen R.ech- 
nungs - Verschia- 
gen, wie im Januar.

Tabellarischer Mo­
nats-Bericht, wie 
im Januar.

Bericht bei den mo- 
natl. Rechn.-Verseh, 
wie oben.

Bericht bei den mo- 
natl. Rechn.-Versch. 
wie oben. -

Bericht bei den mo­
natlichen Rechu.-
Verscb.» w. i. Jan.

Tabel. Mon. -Bericht 
wie im Januar.

Tab eil.Mon.-Bericht 
wie im Januar.

Tabell.Mon.-Bericht 
wie im Januar.

Zum rß.Bericht 
d. med Fakult. 
zum Behufdes 
medic. Calen- 
ders über Per­
sonal-Verän­
derungen bei 
derFakultät u. 
über ertheilte 
gelehrte Wür­
den. M. R. 34. 
Nov. 1820., 
No. 385т.



Conseil und Directorium. Rentkammer. Censur- Comität. Fakultäten.

Im Mai. Tertial-Bericht über die an Civil-Beamte 
ertheilien Prüfungs-Attestate. w. ob. No. 5. 

Nachträgliche Berichtezum Behuf des Addrefs- 
Calenders e.nzusenden , laut C. R. 10. Sept, 
1821, No. 536.

•

— Junius. Memoire. X wie' Bericht bei den mo- Tabellarischer Mo- Zum r^ten Be-
Bericht über die Person. Veränderungen.у ob. natlichen Rech- nats-Bericht wie rieht zum Be-

— Julius.

—August.

s

— über den Empfang der Senats-Ukasen.
Revision des Lections-Verzeichnisses aller 

Fakultäten. Stat. 53.

nungs- Vorschlägen. im Januar. huf des medic. 
Galenders wie 
im März.

Memoire. X wie
Bericht über die Person.-Veränderungen.y ob. 
— über den Empfang der Senats-Ukasen.
Memoire. X wie
Bericht über die Person.-\ eränderungen.y ob.
— ü6er den Empfang derSenats- Ukasen.
Zum i^ten Verzeichnifs aller anwesenden Stu­

dierenden in duplo, wie im Januar.
Verzeichnifs der zuStande gekommenen Vor­

lesungen., wie im Februar.
Bis Schlufs des Monats, Bericht bei Einsen­

dung der Dienstlisten in zwei russischen u. 
einem deutschen Exemplare, lautSen.-Uk. 
20. Oct. 1817; C. R. 27. Nov. und 5. Oct 
ißaa, No. 534.

Prüfung der Stipendien - Gesuche und wegen 
unentgeltlicher Vorlesungen.

Bericht bei d. monatl. 
Rechn.-Verschläg.

Bericht bei den mo­
natlichen Rech­
nung*- Verschla­
gen.

wie oben.

wie oben.

— Sept.

— Octbr.

— Nov.

Memoire. \ Xwie
Bericht über die Person.-Veränderungen.y ob.
— über den Empfang der Senats-Ukasen.
Tertial - Bericht wie oben, N0.9 über eingegan­

gene Geschenke,
Tertial-Bericht über die an Civil-Beamte er- 

theilten Prüfungs - Attestate, wie ob. No. 5.
Vorstellungen wegen Belohnungen und Grati- 

ficationen.
Memoire. Xwie
Bericht über die Person.-Veränderungen.7 ob.
— über den Empfang der Senats - Ukasen.
Wahl des Rectors, im Anfänge des Monats.

Stat. §. 30. .
Unmittelbar nach der Wahi des Rectors ist die­

se, bei Einsendung eines Verzeichnisses aller 
bei den verschiedenen Departements der 
Universität angestellten Personen, laut For­
mular einzuberichten. C. R. 21. Sept. 1806. 

Memoire, X wie
Bericht über die Person.-Veränderungen.y ob. 
— über den Empfang der Senats-Ukasen.
Zum iSten Verzeichnifszum Addrefs-Calender 

übersämmtliche bei derUniversität angestell­
te Beamte, laut C. R. to.Sept. 182L No 
536 und 28- Sept. 1821.

Bericht bei den mo­
natlichen Rech­
nung*-Verschla­
gen.

1

Bericht bei Einsen­
dung der monatli­
chen Rechnung* - 
Verschläge.

wie oben.

wie oben.

| 4

Zum i5ten Be­
richt wie im 
Marz.

— Dec.

i.

i

Memoire. Xwie
Bericht über die Person.-Veränderungen.y ob 
_  über den Empfang der Senats- Ukasen. 
Summarischer Bericht über den Personal- Be­

stand der Professoren, Lehrer, Beamte, Stu­
dierenden und Schüler bei derUniversität unt 
den Schulen des Lehrbezirks, in der letzter 
Hälfte des Monats. M. R. 19. März 1819 
No. 999.

Revision der Lections-Verzeichnisse aller Fa 
kultäten fürs nächste Semester. Stat. §■ 58-

Bericht bei Einsen­
dung der monatli­
chen Rechnungs- 
scbläge.

wie oben. wie oben.


